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VERORDNUNG (EG) Nr. 396/2005 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 23. Februar 2005

über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur

Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 37 und Artikel 152 Absatz 4 Buchstabe b),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 76/895/EWG des Rates vom 23. November 1976
über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von
Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Obst und Gemüse (3),
die Richtlinie 86/362/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die
Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlings-
bekämpfungsmitteln auf und in Getreide (4), die Richtlinie
86/363/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die Festsetzung
von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln auf und in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (5)
und die Richtlinie 90/642/EWG des Rates vom 27. November
1990 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen
von Schädlingsbekämpfungsmittel auf und in bestimmten Erzeug-
nissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse
(6) wurden wiederholt umfassend geändert. Im Interesse der Klar-
heit und Vereinfachung sollten diese Richtlinien aufgehoben und
durch einen einzigen Rechtsakt ersetzt werden.

(2) Diese Verordnung betrifft unmittelbar die öffentliche Gesundheit
und ist für das Funktionieren des Binnenmarktes von Bedeutung.
Unterschiedliche nationale Höchstgehalte an Rückständen von
Pestiziden können den Handel mit Erzeugnissen, die in Anhang
I des Vertrags aufgeführt sind, und daraus gewonnenen Erzeug-
nissen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen Drittländern
und der Gemeinschaft beeinträchtigen. Im Interesse des freien
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Warenverkehrs, gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Mit-
gliedstaaten und eines hohen Verbraucherschutzniveaus ist es da-
her angezeigt, Rückstandshöchstgehalte (RHG) in Erzeugnissen
pflanzlichen und tierischen Ursprungs auf Gemeinschaftsebene
unter Berücksichtigung der guten Agrarpraxis festzusetzen.

(3) Eine Verordnung zur Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten
braucht nicht in einzelstaatliches Recht umgesetzt zu werden. Sie
ist daher das geeignetste Rechtsinstrument zur Festsetzung von
Rückstandshöchstgehalten für Pestizide in Erzeugnissen pflanzli-
chen und tierischen Ursprungs, da ihre präzisen Vorschriften ge-
meinschaftsweit zu ein und demselben Zeitpunkt und nach ein
und demselben Verfahren angewendet werden und insofern eine
effizientere Verwendung nationaler Ressourcen gestatten.

(4) Produktion und Verbrauch von pflanzlichen und tierischen Er-
zeugnissen spielen in der Gemeinschaft eine sehr wichtige Rolle.
Ernteerträge werden kontinuierlich durch Schadorganismen beein-
trächtigt. Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse müssen unbedingt
gegen derartige Organismen geschützt werden, um Ernteverluste
oder Pflanzenschäden zu vermeiden, die Qualität des Ernteer-
zeugnisses zu gewährleisten und eine hohe Produktivität der
Landwirtschaft sicher zu stellen. Dazu stehen verschiedene Me-
thoden zur Verfügung, einschließlich nicht chemischer Methoden,
Praktiken wie die Verwendung resistenter Sorten, Fruchtwechsel,
mechanische Unkrautbekämpfung, biologischer Pflanzenschutz
und chemischer Methoden wie die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln.

(5) Eine der verbreitetsten Methoden zum Schutz von Pflanzen und
pflanzlichen Erzeugnissen vor den Folgen des Schadorganismen-
befalls ist die Verwendung gezielt wirkender Stoffe in Pflanzen-
schutzmitteln. Als mögliche Folge der Verwendung dieser Wirk-
stoffe können in den behandelten Erzeugnissen, in Tieren, an die
diese Erzeugnisse verfüttert werden, und in Honig, der von Bie-
nen erzeugt wird, die diesen Wirkstoffen ausgesetzt sind, Rück-
stände verbleiben. Da der öffentlichen Gesundheit gemäß der
Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1) Vorrang vor dem
Interesse des Pflanzenschutzes einzuräumen ist, muss sicherge-
stellt werden, dass diese Rückstände nicht in Mengen vorhanden
sind, die ein inakzeptables Gesundheitsrisiko für Menschen oder
gegebenenfalls für Tiere darstellen. Die Rückstandshöchstgehalte
sollten für jedes Pestizid auf dem niedrigsten erreichbaren Niveau
festgesetzt werden, das mit der guten Agrarpraxis vereinbar ist,
um besonders gefährdete Gruppen wie Kinder und Ungeborene
zu schützen.

(6) Es ist auch wichtig, dass weitere Arbeiten durchgeführt werden,
um Methoden zur Erfassung kumulativer und synergistischer
Wirkungen zu entwickeln. Im Hinblick auf die Exposition von
Personen gegenüber Wirkstoffkombinationen und deren kumula-
tive und mögliche aggregierte und synergistische Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit sind Rückstandshöchstgehalte
nach Konsultation der Europäischen Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit festzusetzen, die durch die Verordnung (EG) Nr.
178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Ja-
nuar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und An-
forderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europä-
ischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (2) errichtet wurde, im
Folgenden als „Behörde“ bezeichnet.
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(7) Gemäß der Richtlinie 91/414/EWG müssen die Mitgliedstaaten
bei der Erteilung von Zulassungen vorschreiben, dass die betref-
fenden Pflanzenschutzmittel ordnungsgemäß zu verwenden sind.
Ordnungsgemäße Verwendung bedeutet Anwendung sowohl der
Grundsätze einer guten Agrarpraxis als auch der Grundsätze des
integrierten Pflanzenschutzes. Stellt ein Rückstandshöchstgehalt,
der sich bei zulässiger Verwendung eines Pestizids gemäß der
Richtlinie 91/414/EWG ergibt, ein Gesundheitsrisiko für den Ver-
braucher dar, so sollte diese Verwendung mit Blick auf die Ver-
ringerung der Rückstandsmengen überprüft werden. Die Gemein-
schaft sollte die Anwendung risikomindernder Methoden oder
Mittel und die Verwendung von Pestizidmengen auf einem Ni-
veau, das einer effizienten Schädlingsbekämpfung zuträglich ist,
fördern.

(8) Mit der Richtlinie 79/117/EWG des Rates vom 21. Dezember
1978 über das Verbot des Inverkehrbringens und der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten
(1), wurden bestimmte Wirkstoffe verboten. Gleichzeitig sind im
Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG zurzeit auch zahlreiche an-
dere Wirkstoffe nicht zugelassen. Die Rückstände von Wirkstof-
fen in Erzeugnissen pflanzlichen und tierischen Ursprungs, die
von unzulässigen Verwendungen oder von Umweltverschmutzun-
gen oder von Verwendungen in Drittländern herrühren, sollten
sorgfältig kontrolliert und überwacht werden.

(9) Die grundlegenden Vorschriften des Lebens- und Futtermittel-
rechts sind in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 festgelegt.

(10) Neben diesen grundlegenden Vorschriften sind spezifischere Vor-
schriften notwendig, um das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes und des Handels mit Drittländern im Sektor frische,
verarbeitete und/oder zusammengesetzte Lebens- oder Futtermit-
tel pflanzlichen und tierischen Ursprungs, in denen sich Pestizid-
rückstände befinden können, zu gewährleisten und gleichzeitig
die Grundlage für ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit
von Mensch und Tier und die Verbraucherinteressen zu schaffen.
Diese Vorschriften umfassen die Festsetzung von spezifischen
Rückstandshöchstgehalten für jedes einzelne Pestizid in allen Le-
bens- und Futtermitteln und die Qualität der diesen Rückstands-
höchstgehalt zugrunde liegenden Daten.

(11) Die Grundsätze des allgemeinen Lebensmittelrechts gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gelten zwar nur für Futtermittel
für zur Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere; da es jedoch
schwierig ist, Erzeugnisse getrennt zu behandeln, die als Futter-
mittel für nicht für die Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere
verwendet werden sollen, sollten sie zur Erleichterung der Kon-
trolle und der Durchsetzung der Bestimmungen der vorliegenden
Verordnung auch auf Futtermittel für nicht für die Lebensmittel-
erzeugung bestimmte Tiere Anwendung finden. Allerdings sollte
diese Verordnung kein Hindernis für die Durchführung der not-
wendigen Untersuchungen für die Bewertung von Pestiziden dar-
stellen.

(12) Die Richtlinie 91/414/EWG enthält grundlegende Vorschriften
über die Verwendung und das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln. Die Verwendung dieser Pflanzenschutzmittel sollte
insbesondere keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit
von Mensch und Tier haben. Pestizidrückstände, die auf die Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen sind, könn-
ten die Gesundheit von Verbrauchern gefährden. Es empfiehlt
sich daher, Vorschriften für die Rückstandshöchstgehalte für
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zum Verzehr bestimmte Erzeugnisse festzulegen, die mit der Zu-
lassung der Verwendung der Pflanzenschutzmittel im Rahmen der
Richtlinie 91/414/EWG verbunden sind. Ebenso muss diese
Richtlinie angepasst werden, um der gemeinschaftlichen Vorge-
hensweise für die Festlegung von Rückstandshöchstgehalt nach
dieser Verordnung Rechnung zu tragen. Nach dieser Richtlinie
kann ein Mitgliedstaat als Berichterstatter für die Bewertung eines
Wirkstoffs benannt werden. Das in diesem Mitgliedstaat vorhan-
dene Fachwissen sollte für die Zwecke dieser Verordnung genutzt
werden.

(13) Es empfiehlt sich, zur Ergänzung der allgemeinen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft für Lebens- und Futtermittelkontrollen
spezifische Vorschriften für die Kontrolle von Pestizidrückstän-
den zu erlassen.

(14) Bei der Prüfung von Rückstandshöchstgehalten für Pestizide
sollte auch erkannt werden, dass wenige Verbraucher die von
Pestiziden ausgehenden Risiken kennen. Es wäre angebracht,
der Öffentlichkeit diese Risiken umfassend zu erläutern.

(15) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit prüfen, die Namen
von Unternehmen zu veröffentlichen, die Erzeugnisse herstellen,
deren Gehalt an Pestizidrückständen die zulässigen Höchstwerte
überschreitet.

(16) Die Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. Mai 2002 über unerwünschte Stoffe in der Tierer-
nährung (1) enthält spezifische Vorschriften für die Tierernährung,
einschließlich Vermarktung und Lagerung von Futtermitteln so-
wie Verfütterung an Tiere. Bei bestimmten Erzeugnissen ist es
nicht möglich festzustellen, ob sie zu Lebensmitteln verarbeitet
oder für die Tierernährung verwendet werden sollen. Etwaige
Pestizidrückstände in diesen Erzeugnissen sollten daher beim
menschlichen Verzehr und gegebenenfalls auch bei der Verfütte-
rung an Tiere unbedenklich sein. Folglich empfiehlt es sich, dass
für diese Erzeugnisse zusätzlich zu den spezifischen Vorschriften
für die Tierernährung auch die Vorschriften der vorliegenden
Verordnung gelten sollten.

(17) Es ist angezeigt, bestimmte Begriffe, die für die Festsetzung und
Kontrolle von Rückstandshöchstgehalten für Erzeugnisse pflanz-
lichen und tierischen Ursprungs sowie die Berichterstattung über
die Kontrollen verwendet werden, auf Gemeinschaftsebene zu
definieren. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten geeignete
Sanktionen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebens-
mittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tier-
gesundheit und Tierschutz (2) anwenden.

(18) Gemäß der Richtlinie 76/895/EWG können die Mitgliedstaaten
höhere Rückstandshöchstgehalte festsetzen, als sie zurzeit auf Ge-
meinschaftsebene zugelassen sind. Diese Möglichkeit muss ent-
fallen, da sie im Binnenmarkt Hindernisse für den innergemein-
schaftlichen Handel verursachen könnte.

(19) Die Bestimmung von Rückstandshöchstgehalten für Pestizide er-
fordert langwierige technische Überlegungen und schließt eine
Bewertung der potenziellen Verbrauchergefährdung ein. Rück-
standshöchstgehalte für die derzeit unter die Richtlinie 76/895/
EWG fallenden Pestizide oder für Pestizide, für die es noch keine
Rückstandshöchstgehalte gibt, können daher nicht sofort festge-
setzt werden.
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(20) Es ist angezeigt, die Anforderungen in Bezug auf die Mindest-
daten, die zur Entscheidung über die Festsetzung von Rück-
standshöchstgehalten für Pestizide erforderlich sind, auf Gemein-
schaftsebene festzulegen.

(21) Insbesondere bei nicht zugelassenen Pestiziden, die möglicher-
weise in der Umwelt vorhanden sind, sollte es in Ausnahmefällen
gestattet sein, Rückstandshöchstgehalte auf der Grundlage von
Überwachungsdaten festzusetzen.

(22) Rückstandshöchstgehalte für Pestizide sollten kontinuierlich über-
wacht und angepasst werden, um neuen Erkenntnissen und Daten
Rechnung zu tragen. Rückstandshöchstgehalte sollten an der un-
teren analytischen Bestimmungsgrenze festgesetzt werden, wenn
sich bei zulässiger Verwendung von Pflanzenschutzmitteln keine
Pestizidrückstände in nachweisbaren Mengen feststellen lassen.
Sind Pestizidverwendungen auf Gemeinschaftsebene nicht zuge-
lassen, so sollten die Rückstandshöchstgehalte auf einem ange-
messen niedrigen Niveau festgesetzt werden, um den Verbraucher
vor der Aufnahme unzulässiger oder zu hoher Mengen an Pesti-
zidrückständen zu schützen. Zur besseren Kontrolle von Pestizid-
rückständen muss für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse
oder Gruppen von Erzeugnissen, für die in den Anhängen II oder
III keine Rückstandshöchstgehalte festgesetzt wurden, ein Stan-
dard-RHG festgesetzt werden, es sei denn, dass der betreffende
Wirkstoff in Anhang IV aufgeführt ist. Der Standardwert sollte
auf 0,01 mg/kg festgesetzt werden und es sollte die Möglichkeit
vorgesehen werden, für die in Anhang V aufgeführten Wirkstoffe
einen anderen Standardwert festzusetzen, wobei den verfügbaren
Routineanalysemethoden und/oder dem Verbraucherschutz Rech-
nung zu tragen ist.

(23) Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 enthält Verfahrensvorschrif-
ten für Sofortmaßnahmen betreffend Lebensmittel und Futtermit-
tel gemeinschaftlichen Ursprungs und Lebensmitteleinfuhren aus
Drittländern. Nach diesen Vorschriften kann die Kommission in
Situationen, in denen ein Lebensmittel die Gesundheit von
Mensch und Tier oder die Umwelt ernsthaft gefährden könnte
und in denen ein solches Risiko durch Maßnahmen des Mit-
gliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten nicht zufrieden stellend ein-
gedämmt werden kann, Sofortmaßnahmen treffen. Es ist zweck-
mäßig, dass diese Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf Men-
schen und gegebenenfalls Tiere von der Behörde bewertet wer-
den.

(24) Die lebenslange Exposition und gegebenenfalls die akute Exposi-
tion von Verbrauchern gegenüber Pestizidrückständen in Lebens-
mitteln sollte unter Berücksichtigung der von der Weltgesund-
heitsorganisation veröffentlichten Leitlinien nach gemeinschaftli-
chen Verfahren und Praktiken bewertet werden.

(25) Die Handelspartner der Gemeinschaft sollten über die Welthan-
delsorganisation zu den vorgeschlagenen Rückstandshöchstgehal-
ten gehört und ihre Bemerkungen sollten vor Festlegung der
Rückstandshöchstgehalte berücksichtigt werden. Den auf interna-
tionaler Ebene von der Codex-Alimentarius-Kommission festge-
setzten Rückstandshöchstgehalten sollte bei der Festsetzung ge-
meinschaftlicher Rückstandshöchstgehalte unter Berücksichtigung
der einschlägigen guten Agrarpraxis ebenfalls Rechnung getragen
werden.

(26) Bei außerhalb der Gemeinschaft erzeugten Lebens- und Futter-
mitteln können hinsichtlich der Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln legal andere landwirtschaftliche Praktiken angewandt wer-
den, was dazu führt, dass andere Pestizidrückstände auftreten
können als diejenigen, die durch vorschriftgemäße Verwendungen
in der Gemeinschaft verursacht werden. Es ist daher zweckmäßig,
dass für eingeführte Erzeugnisse Rückstandshöchstgehalte festge-
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setzt werden, die diesen Verwendungen und den daraus resultier-
enden Rückständen Rechnung tragen, vorausgesetzt, dass die Si-
cherheit der Erzeugnisse anhand derselben Kriterien nachgewie-
sen werden kann, die für einheimische Erzeugnisse gelten.

(27) Es ist notwendig, dass die Behörde RHG-Anträge und Evaluie-
rungsberichte der Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der gan-
zen Bandbreite der toxikologischen Wirkungen wie Immuntoxi-
zität, Störungen des Hormonsystems und Toxizität für die Ent-
wicklung bewertet, damit ein Risiko für Verbraucher und gege-
benenfalls auch für Tiere festgestellt werden kann.

(28) Die Mitgliedstaaten sollten für den Fall von Verstößen gegen
diese Verordnung Sanktionen vorsehen und dafür Sorge tragen,
dass sie angewendet werden. Die Sanktionen müssen wirksam,
angemessen und abschreckend sein.

(29) Die Schaffung eines gemeinschaftlich harmonisierten Systems für
die Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten setzt die Entwick-
lung von Leitlinien, Datenbanken sowie andere Tätigkeiten vo-
raus, die mit entsprechenden Kosten verbunden sind. Es ist an-
gezeigt, dass sich die Gemeinschaft in bestimmten Fällen an die-
sen Kosten beteiligt.

(30) Es ist gute Verwaltungspraxis und technisch wünschenswert, Ent-
scheidungen über Rückstandshöchstgehalte für Wirkstoffe zeit-
gleich mit Entscheidungen gemäß der Richtlinie 91/414/EWG
über die betreffenden Wirkstoffe zu treffen. Für zahlreiche Wirk-
stoffe, für die noch keine gemeinschaftlichen Rückstandshöchst-
gehalte festgesetzt wurden, werden Entscheidungen im Rahmen
der genannten Richtlinie nicht erwartet, bis diese Verordnung in
Kraft tritt.

(31) Mit Blick auf die schrittweise Festsetzung von Rückstandshöchst-
gehalten im Zuge der Entscheidungen über einzelne Wirkstoffe
als Teil der Bewertung gemäß der Richtlinie 91/414/EWG ist es
daher angezeigt, Sondervorschriften für die Festsetzung vorläufi-
ger, jedoch verbindlicher harmonisierter Rückstandshöchstgehalte
festzulegen. Bei diesen vorläufigen harmonisierten Rückstands-
höchstgehalten sollten insbesondere geltende nationale Rück-
standshöchstgehalte, die von den Mitgliedstaaten festgesetzt wur-
den, zugrunde gelegt und die nationalen Modalitäten, nach denen
sie festgesetzt wurden, eingehalten werden, vorausgesetzt, dass
diese Rückstandshöchstgehalte kein unannehmbares Risiko für
die Verbraucher darstellen.

(32) Nach Aufnahme alter Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG müssen die Mitgliedstaaten binnen vier Jahren
nach dem Zeitpunkt der Aufnahme jedes diese Wirkstoffe ent-
haltende Pflanzenschutzmittel neu bewerten. Die betreffenden
Rückstandshöchstgehalte sollten für einen Zeitraum von bis zu
vier Jahren beibehalten werden, um eine ununterbrochene Gel-
tungsdauer der Zulassungen zu gewährleisten, und nach Ab-
schluss der Neubewertung endgültig festgesetzt werden, wenn
sie durch Unterlagen untermauert werden, die Anhang III der
Richtlinie 91/414/EWG genügen, oder auf einen Standard-Wert
festgesetzt werden, wenn sie nicht auf diese Weise untermauert
werden.

(33) In dieser Verordnung werden Rückstandshöchstgehalte für die
Kontrolle von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und in Fut-
termitteln festgesetzt. Die Mitgliedstaaten sollten daher nationale
Programme für die Kontrolle dieser Rückstände aufstellen. Die
Ergebnisse der nationalen Kontrollprogramme werden der Kom-
mission, der Behörde und den anderen Mitgliedstaaten vorgelegt
und in den Jahresbericht der Gemeinschaft aufgenommen.

(34) Um eine angemessene Information der Verbraucher zu gewähr-
leisten, sollten die Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EG)
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Nr. 882/2004 jährlich die Ergebnisse der nationalen Überwa-
chung der Rückstände im Internet veröffentlichen, wobei sie
alle einzelnen Daten, einschließlich des Orts der Datenerhebung
und der Namen der Einzelhändler, Vertreiber und/oder Erzeuger,
bereitstellen.

(35) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah-
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1)
erlassen werden.

(36) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es zur Verwirk-
lichung der grundlegenden Ziele der Erleichterung des Handels
bei gleichzeitigem Schutz des Verbrauchers notwendig und ange-
messen, Rückstandshöchstgehalte für Erzeugnisse pflanzlichen
und tierischen Ursprungs festzusetzen. Diese Verordnung geht
nicht über das zur Verwirklichung der Ziele gemäß Artikel 5
Absatz 3 des Vertrags erforderliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND DEFINITIONEN

Artikel 1

Gegenstand

In dieser Verordnung werden im Einklang mit den allgemeinen Grund-
sätzen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, insbesondere der Notwen-
digkeit, ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen, harmoni-
sierte Gemeinschaftsvorschriften betreffend Höchstgehalte für Pestizid-
rückstände in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tier-
ischen Ursprungs festgelegt.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die von Anhang I abgedeckten Erzeug-
nisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs oder Teile davon, die als
frisches, verarbeitetes und/oder zusammengesetztes Lebensmittel oder
Futtermittel verwendet werden sollen, in oder auf denen sich Pestizid-
rückstände befinden können.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die unter Anhang I fallenden
Erzeugnisse, wenn sie nachweislich

a) für die Herstellung von anderen Erzeugnissen als Lebens- oder Fut-
termitteln oder

b) zur Aussaat oder zur Anpflanzung oder

c) für nach einzelstaatlichem Recht zugelassene Tätigkeiten für Unter-
suchungen von Wirkstoffen bestimmt sind.

(3) Rückstandshöchstgehalte für Pestizide, die nach dieser Verord-
nung festgelegt werden, gelten nicht für unter Anhang I fallende Er-
zeugnisse, die zur Ausfuhr in Drittländer bestimmt sind und vor der
Ausfuhr behandelt werden, wenn hinreichend nachgewiesen wurde, dass
das Bestimmungsdrittland diese spezielle Behandlung verlangt oder ihr
zustimmt, um die Einschleppung von Schadorganismen in sein Hoheits-
gebiet zu verhindern.

▼B
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(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Richtlinien 98/8/EG (1)
und 2002/32/EG sowie der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 (2).

Artikel 3

Definitionen

(1) Für diese Verordnung gelten die Definitionen der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 und die Definitionen in Artikel 2 Nummern 1 und
4 der Richtlinie 91/414/EWG.

(2) Ferner bezeichnet in dieser Verordnung der Ausdruck

a) „gute Agrarpraxis“ (GAP) eine auf nationaler Ebene empfohlene,
zugelassene oder registrierte unbedenkliche Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln unter realen Bedingungen auf jeder Stufe der Pro-
duktion, der Lagerung, der Beförderung, des Vertriebs und der Ver-
arbeitung von Lebens- und Futtermitteln. Dazu gehört auch die An-
wendung der Grundsätze der integrierten Schädlingsbekämpfung in
einer bestimmten Klimazone gemäß der Richtlinie 91/414/EWG so-
wie die Verwendung einer möglichst geringen Menge an Pestiziden
und die Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten/vorläufigen
Rückstandshöchstgehalten auf dem niedrigsten Niveau, das es er-
möglicht, die gewünschte Wirkung zu erreichen;

b) „kritische GAP“ diejenige GAP, die in den Fällen, in denen es mehr
als eine GAP für eine Wirkstoff-/Erzeugnis-Kombination gibt, zu
den höchst zulässigen Werten für Pestizidrückstände in einer behan-
delten Kultur führt und die Grundlage für die Festlegung des Rück-
standshöchstgehalts darstellt;

c) „Pestizidrückstände“ Rückstände, auch von derzeit oder früher in
Pflanzenschutzmitteln im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richt-
linie 91/414/EWG verwendeten Wirkstoffen und ihren Stoffwechsel-
und/oder Abbau- bzw. Reaktionsprodukten, die in oder auf den unter
Anhang I dieser Verordnung fallenden Erzeugnissen vorhanden sind,
darunter auch insbesondere die Rückstände, die von der Verwendung
im Pflanzenschutz, in der Veterinärmedizin und als Biozidprodukt
herrühren können;

d) „Rückstandshöchstgehalt“ (RHG) die höchste zulässige Menge eines
Pestizidrückstands in oder auf Lebens- oder Futtermitteln, die gemäß
dieser Verordnung auf der Grundlage der guten Agrarpraxis und der
geringsten Exposition der Verbraucher, die zum Schutz gefährdeter
Verbraucher notwendig ist, festgesetzt wird;

e) „CXL“ einen von der Codex-Alimentarius-Kommission festgelegten
Rückstandshöchstgehalt;

f) „Bestimmungsgrenze“ die validierte geringste Rückstandskonzentra-
tion, die im Rahmen der routinemäßigen Überwachung nach vali-
dierten Methoden quantifiziert und erfasst werden kann;

g) „Einfuhrtoleranz“ einen für eingeführte Erzeugnisse festgelegten
Rückstandshöchstgehalt, um den Erfordernissen des internationalen
Handels gerecht zu werden, wenn

— die Verwendung dieses Wirkstoffs in einem Pflanzenschutzmittel
an einem bestimmten Erzeugnis in der Gemeinschaft aus anderen

▼B

2005R0396— DE— 10.04.2008 — 002.001— 9

(1) Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Feb-
ruar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABl. L 123 vom
24.4.1998, S. 1). Richtlinie geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(2) Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates vom 26. Juni 1990 zur Schaffung
eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für
Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs (ABl.
L 224 vom 18.8.1990, S. 1). Verordnung zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1875/2004 der Kommission (ABl. L 326 vom 29.10.2004,
S. 19).



Gründen als dem Schutz der öffentlichen Gesundheit für das
spezifische Erzeugnis und die spezifische Verwendung nicht zu-
gelassen ist oder

— ein anderer Wert zweckmäßig ist, weil der geltende gemein-
schaftliche Rückstandshöchstgehalt aus anderen Gründen als
dem Schutz der öffentlichen Gesundheit für das spezifische Er-
zeugnis und die spezifische Verwendung festgelegt wurde;

h) „Eignungsprüfung“ einen vergleichenden Test, bei dem mehrere La-
boratorien Analysen an identischen Proben durchführen und der so-
mit eine Bewertung der Qualität der von den einzelnen Laboratorien
durchgeführten Analysen ermöglicht;

i) „akute Referenzdosis“ die geschätzte Menge eines Stoffs in einem
Lebensmittel, ausgedrückt mit Bezug auf das Körpergewicht, die den
in geeigneten Studien gewonnenen Daten zufolge ohne nennenswer-
tes Risiko für den Verbraucher über einen kurzen Zeitraum — nor-
malerweise an einem Tag — unter Berücksichtigung besonders ge-
fährdeter Bevölkerungsgruppen (z. B. Kinder und Ungeborene) auf-
genommen werden kann;

j) „vertretbare Tagesdosis“ die geschätzte Menge eines Stoffs in einem
Lebensmittel, ausgedrückt mit Bezug auf das Körpergewicht, die
nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Bewertung ein Leben
lang täglich ohne nennenswertes Risiko für jeden Verbraucher unter
Berücksichtigung besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen (z. B.
Kinder und Ungeborene) aufgenommen werden kann.

Artikel 4

Liste mit Gruppen von Erzeugnissen, für die harmonisierte
Rückstandshöchstgehalte gelten

▼M3
(1) Die Erzeugnisse, Gruppen von Erzeugnissen und/oder Teile von
Erzeugnissen nach Artikel 2 Absatz 1, für die harmonisierte Rück-
standshöchstgehalte gelten, werden in Anhang I bestimmt und aufge-
führt. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun-
gen dieser Verordnung werden nach dem in Artikel 45 Absatz 3 ge-
nannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Anhang I enthält
alle Erzeugnisse, für die Rückstandshöchstgehalte festgelegt sind, sowie
andere Erzeugnisse, für die insbesondere wegen der Bedeutung dieser
Erzeugnisse für die Ernährung der Verbraucher beziehungsweise für den
Handel harmonisierte Rückstandshöchstgehalte gelten sollen. Die Er-
zeugnisse sind so zu Gruppen zusammenzufassen, dass Rückstands-
höchstgehalte so weit wie möglich für eine Gruppe ähnlicher oder ver-
wandter Erzeugnisse festgelegt werden können.

▼B
(2) Anhang I wird erstmals binnen drei Monaten nach Inkrafttreten
dieser Verordnung erstellt und gegebenenfalls — insbesondere auf An-
trag eines Mitgliedstaats — überprüft.

Artikel 5

Festlegung einer Liste mit Wirkstoffen, für die keine
Rückstandshöchstgehalte erforderlich sind

▼M3
(1) Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln, die im Rahmen der Richt-
linie 91/414/EWG bewertet worden sind und für die keine Rückstands-
höchstgehalte erforderlich sind, werden in Anhang IV dieser Verord-
nung aufgeführt, wobei die jeweilige Verwendung dieser Wirkstoffe
sowie die in Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a, c und d der vorliegen-
den Verordnung genannten Faktoren zu berücksichtigen sind. Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der vor-
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liegenden Verordnung werden nach dem in Artikel 45 Absatz 4 ge-
nannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
(2) Anhang IV wird erstmals binnen zwölf Monaten nach Inkraft-
treten dieser Verordnung erstellt.

KAPITEL II

GEMEINSCHAFTSVERFAHREN FÜR RHG-ANTRÄGE

ABSCHNITT 1

Einreichung von RHG-Anträgen

Artikel 6

Anträge

(1) Zieht ein Mitgliedstaat in Betracht, einem Antrag auf Zulassung
oder auf vorläufige Zulassung der Verwendung eines Pflanzenschutz-
mittels gemäß der Richtlinie 91/414/EWG stattzugeben, so prüft er, ob
infolge dieser Verwendung ein in Anhang II oder Anhang III dieser
Verordnung festgelegter Rückstandshöchstgehalt geändert, ein neuer
Wert festgelegt oder der Wirkstoff in Anhang IV aufgenommen werden
muss. Er verlangt gegebenenfalls von dem Antragsteller, dass er einen
Antrag gemäß Artikel 7 einreicht.

(2) Alle Beteiligten, die hinreichende Nachweise für ein berechtigtes
Interesse an der Gesundheit erbringen können, einschließlich Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft sowie Betroffene mit einem kommerziellen
Interesse wie Hersteller, Erzeuger, Importeure und Produzenten der un-
ter Anhang I fallenden Erzeugnisse, können bei einem Mitgliedstaat
ebenfalls einen Antrag gemäß Artikel 7 stellen.

(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Festlegung, Ände-
rung oder Streichung eines Rückstandshöchstgehaltes erforderlich ist, so
kann er ebenfalls einen Antrag auf Festlegung, Änderung oder Strei-
chung des betreffenden Rückstandshöchstgehaltes gemäß Artikel 7 for-
mulieren und bewerten.

(4) Anträge auf Einfuhrtoleranzen werden den gemäß der Richtlinie
91/414/EWG bestimmten Bericht erstattenden Mitgliedstaaten unterbrei-
tet oder, falls kein Berichterstatter bestimmt worden ist, auf Ersuchen
des Antragstellers an die Mitgliedstaaten gerichtet, die die Kommission
nach dem in Artikel 45 Absatz 2 dieser Verordnung genannten Ver-
fahren bestimmt hat. Diese Anträge sind im Einklang mit Artikel 7
dieser Verordnung zu stellen.

Artikel 7

Modalitäten der Antragstellung

(1) Der Antragsteller fügt einem RHG-Antrag folgende Informatio-
nen und Unterlagen bei:

a) Name und Anschrift des Antragstellers;

b) das Antragsdossier mit

i) einer Zusammenfassung des Antrags;

ii) den wichtigsten Argumenten;

iii) einem Verzeichnis der beigefügten Unterlagen;

iv) einer Kopie der den spezifischen Verwendungszweck des Wirks-
toffs betreffenden guten Agrarpraxis;

▼M3
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c) eine vollständige Übersicht über alle relevanten Bedenken, die in der
verfügbaren wissenschaftlichen Literatur in Bezug auf das Pflanzen-
schutzmittel und/oder dessen Rückstände erwähnt werden;

d) die Angaben gemäß den Anhängen II und III der Richtlinie 91/414/
EWG im Rahmen der Datenanforderungen für die Festlegung von
Rückstandshöchstgehalten für Pestizide, gegebenenfalls einschließ-
lich toxikologischer Daten und Daten über Routineanalysemethoden
zur Anwendung in Kontrolllaboratorien sowie Daten über den Pflan-
zen- und Tiermetabolismus.

Liegen jedoch einschlägige Daten bereits öffentlich vor, insbesondere
wenn der Wirkstoff im Rahmen der Richtlinie 91/414/EWG schon be-
wertet wurde, oder wenn es einen CXL gibt und solche Daten vom
Antragsteller unterbreitet werden, so kann ein Mitgliedstaat diese Infor-
mationen auch bei der Bewertung eines Antrags nutzen. In diesen Fällen
enthält der Bewertungsbericht eine Begründung für die Berücksichti-
gung oder die Nichtberücksichtigung dieser Daten.

(2) Der Mitgliedstaat, der die Bewertung vornimmt, kann gegebenen-
falls verlangen, dass der Antragsteller über die Informationen nach Ab-
satz 1 hinaus innerhalb einer von dem Mitgliedstaat festgesetzten Frist
zusätzliche Informationen übermittelt. Diese Frist darf höchstens zwei
Jahre betragen.

Artikel 8

Bewertung der Anträge

(1) Ein Mitgliedstaat, dem ein den Anforderungen des Artikels 7
entsprechender Antrag gemäß Artikel 6 zugeleitet wird, übermittelt un-
verzüglich der Behörde und der Kommission eine Kopie hiervon und
erstellt ohne unnötige Verzögerungen einen Bewertungsbericht.

▼M3
(2) Die Anträge werden nach den einschlägigen Bestimmungen der
einheitlichen Grundsätze für die Bewertung und Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln in Anhang VI der Richtlinie 91/414/EWG oder anhand
spezifischer Bewertungsgrundsätze bewertet, die in einer Kommissions-
verordnung festzulegen sind. Jene Verordnung, die eine Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen der vorliegenden Verordnung durch Ergän-
zung bewirkt, wird nach dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
(3) Abweichend von Absatz 1 kann die Bewertung aufgrund einer
Vereinbarung zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten von dem gemäß
der Richtlinie 91/414/EWG für diesen Wirkstoff bestimmten berichters-
tattenden Mitgliedstaat vorgenommen werden.

(4) In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat bei der Bewertung eines
Antrags auf Schwierigkeiten stößt oder in denen Doppelarbeit vermie-
den werden soll, kann nach dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten
Verfahren beschlossen werden, von welchem Mitgliedstaat bestimmte
Anträge beurteilt werden.

Artikel 9

Vorlage bewerteter Anträge bei der Kommission und der Behörde

(1) Nach Fertigstellung des Bewertungsberichts leitet der Mitglied-
staat ihn an die Kommission weiter. Die Kommission setzt unverzüglich
die Mitgliedstaaten in Kenntnis und leitet den Antrag, den Bewertungs-
bericht und die beigefügten Unterlagen unverzüglich an die Behörde
weiter.

(2) Die Behörde bestätigt dem Antragsteller, dem bewertenden Mit-
gliedstaat und der Kommission unverzüglich in schriftlicher Form den
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Eingang des Antrags. In der Bestätigung sind das Eingangsdatum und
die beigefügten Unterlagen anzugeben.

ABSCHNITT 2

Prüfung von RHG-Anträgen durch die Behörde

Artikel 10

Stellungnahme der Behörde zu RHG-Anträgen

(1) Die Behörde bewertet die Anträge und die Bewertungsberichte
und gibt eine mit Gründen versehene Stellungnahme insbesondere zu
den Risiken für den Verbraucher und gegebenenfalls für Tiere im Zu-
sammenhang mit der Festlegung, Änderung oder Streichung eines Rück-
standshöchstgehaltes ab. Diese Stellungnahme umfasst

a) eine Beurteilung der Frage, ob die im Antrag für die routinemäßige
Überwachung vorgeschlagene Analysemethode für die beabsichtigten
Kontrollzwecke geeignet ist;

b) die voraussichtliche Bestimmungsgrenze für die Pestizid-Erzeugnis-
Kombination;

c) eine Bewertung des Risikos, dass die vertretbare Tagesdosis oder die
akute Referenzdosis infolge der Änderung des Rückstandshöchstge-
halts überschritten wird; die Angabe des Anteils an der Aufnahme
des Erzeugnisses, für das der Rückstandshöchstgehalt beantragt wird;

d) alle sonstigen Angaben, die für die Risikobewertung relevant sind.

(2) Die Behörde übermittelt ihre mit Gründen versehene Stellung-
nahme an den Antragsteller, die Kommission und die Mitgliedstaaten.
Aus der mit Gründen versehenen Stellungnahme muss eindeutig hervor-
gehen, worauf sich die einzelnen Schlussfolgerungen gründen.

(3) Unbeschadet des Artikels 39 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002
hat die Behörde ihre mit Gründen versehene Stellungnahme der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.

Artikel 11

Fristen für Stellungnahmen der Behörde zu RHG-Anträgen

(1) Die Behörde gibt ihre mit Gründen versehene Stellungnahme ge-
mäß Artikel 10 schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von drei
Monaten ab dem Tag des Antragseingangs ab.

In Ausnahmefällen, in denen ausführlichere Bewertungen vorgenommen
werden müssen, kann die in Unterabsatz 1 genannte Frist auf sechs
Monate ab dem Tag des Eingangs des gültigen Antrags verlängert wer-
den.

(2) In Fällen, in denen die Behörde zusätzliche Informationen ver-
langt, wird die in Absatz 1 genannte Frist ausgesetzt, bis diese Infor-
mationen vorliegen. Solche Aussetzungen fallen unter Artikel 13.

Artikel 12

Bewertung bestehender Rückstandshöchstgehalte durch die
Behörde

(1) Die Behörde unterbreitet der Kommission und den Mitgliedstaa-
ten innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Aufnahme oder
Nichtaufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie 91/414/
EWG nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung eine insbesondere auf
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den einschlägigen Bewertungsbericht gemäß der Richtlinie 91/414/EWG
gestützte und mit Gründen versehene Stellungnahme

a) zu den in Anhang II oder Anhang III dieser Verordnung festgelegten
Rückstandshöchstgehalten für den Wirkstoff;

b) zur Notwendigkeit der Festlegung neuer Rückstandshöchstgehalte für
den Wirkstoff oder seiner Aufnahme in Anhang IV dieser Verord-
nung;

c) zu spezifischen Verarbeitungsfaktoren gemäß Artikel 20 Absatz 2
dieser Verordnung, die für diesen Wirkstoff möglicherweise erforder-
lich sind;

d) zu den Rückstandshöchstgehalten, bei denen die Kommission die
Aufnahme in Anhang II und/oder Anhang III dieser Verordnung in
Betracht ziehen könnte, sowie zu den Rückstandshöchstgehalten für
den betreffenden Wirkstoff, die gestrichen werden können.

(2) Im Fall von Wirkstoffen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen werden, ist die
in Absatz 1 dieses Artikels genannte mit Gründen versehene Stellung-
nahme innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung abzugeben.

Artikel 13

Überprüfung auf dem Verwaltungsweg

Entscheidungen oder Unterlassungen der Behörde im Rahmen der ihr
mit dieser Verordnung übertragenen Befugnisse können von der Kom-
mission aus eigener Initiative oder auf Ersuchen eines Mitgliedstaats
oder einer unmittelbar und individuell betroffenen Person überprüft wer-
den.

Zu diesem Zweck muss bei der Kommission binnen einer Frist von
zwei Monaten ab dem Tag, an dem die betroffene Person von der
betreffenden Handlung oder Unterlassung Kenntnis erlangt hat, ein An-
trag gestellt werden.

Die Kommission entscheidet innerhalb von zwei Monaten und ver-
pflichtet die Behörde gegebenenfalls, ihre Entscheidung aufzuheben
oder der Unterlassung innerhalb einer festgesetzten Frist abzuhelfen.

ABSCHNITT 3

Festlegung, Änderung oder Streichung von Rückstandshöchstgehalten

Artikel 14

Entscheidungen über RHG-Anträge

▼M3
(1) Nach Eingang der Stellungnahme der Behörde wird von der
Kommission unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten, einer der folgenden
Rechtsakte ausgearbeitet:

a) eine Verordnung zur Festlegung, Änderung oder Streichung eines
Rückstandshöchstgehalts. Diese Verordnung, die eine Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen der vorliegenden Verordnung be-
wirkt, wird nach dem in Artikel 45 Absatz 4 genannten Regelungs-
verfahren mit Kontrolle erlassen. Aus Gründen äußerster Dringlich-
keit kann die Kommission auf das in Artikel 45 Absatz 5 genannte
Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um ein hohes Verbraucher-
schutzniveau zu gewährleisten;
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b) eine Entscheidung zur Ablehnung des Antrags, die nach dem in
Artikel 45 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren angenommen
wird.

▼B
(2) Mit Blick auf Absatz 1 wird Folgendes berücksichtigt:

a) der wissenschaftlich-technische Kenntnisstand;

b) das mögliche Vorhandensein von Pestizidrückständen aus anderen
Quellen als der üblichen Anwendung von Wirkstoffen zu Pflanzen-
schutzzwecken und ihre bekannten kumulativen oder synergistischen
Wirkungen, wenn die Methoden zur Bewertung dieser Wirkungen
verfügbar sind;

c) die Ergebnisse einer Bewertung der potenziellen Risiken für die Ge-
sundheit von Verbrauchern mit einer hohen Aufnahme und einer
hohen Gefährdung und gegebenenfalls für Tiere;

d) die Ergebnisse von Bewertungen und Entscheidungen, die Verwen-
dungszwecke von Pflanzenschutzmitteln zu ändern;

e) ein CXL oder eine gute Agrarpraxis, die in einem Drittland für die
vorschriftsmäßige Verwendung eines Wirkstoffs gilt;

f) andere legitime Faktoren, die für den jeweils zu prüfenden Sachver-
halt relevant sind.

(3) Die Kommission kann jederzeit verlangen, dass der Antragsteller
zusätzliche Informationen übermittelt. Die Kommission macht alle er-
haltenen zusätzlichen Informationen den Mitgliedstaaten und der Be-
hörde zugänglich.

Artikel 15

Aufnahme neuer oder geänderter Rückstandshöchstgehalte in die
Anhänge II und III

(1) In der in Artikel 14 Absatz 1 genannten Verordnung werden

a) neue oder geänderte Rückstandshöchstgehalte festgelegt und in der
Liste in Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführt, wenn
die Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenom-
men wurden, oder

b) vorläufige Rückstandshöchstgehalte festgelegt oder geändert und in
Anhang III der vorliegenden Verordnung aufgeführt, wenn die Wirk-
stoffe nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen
wurden und wenn sie nicht in Anhang II der vorliegenden Verord-
nung aufgeführt sind, oder

c) in anderen Fällen gemäß Artikel 16 vorläufige Rückstandshöchstge-
halte festgelegt und in der Liste in Anhang III der vorliegenden
Verordnung aufgeführt.

▼M3
(2) Ein gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegter vorläufiger Rück-
standshöchstgehalt wird im Wege einer Verordnung ein Jahr nach der
Aufnahme oder Nichtaufnahme des betreffenden Wirkstoffs in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG aus Anhang III gestrichen. Jene Verord-
nung, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen der vorlie-
genden Verordnung bewirkt, wird nach dem in Artikel 45 Absatz 4
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Aus Gründen
äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf das in Artikel 45 Ab-
satz 5 genannte Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um ein hohes
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten.

Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann der vorläufige
Rückstandshöchstgehalt jedoch ein weiteres Jahr beibehalten werden,
bis die Bestätigung vorliegt, dass die zur Untermauerung eines Antrags
auf Festlegung eines Rückstandshöchstgehalts erforderlichen wissen-

▼M3
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schaftlichen Untersuchungen durchgeführt wurden. Unter der Voraus-
setzung, dass diese Bestätigung vorliegt, wird der vorläufige Rück-
standshöchstgehalt für weitere zwei Jahre beibehalten, sofern keine un-
annehmbaren Sicherheitsbedenken für den Verbraucher festgestellt wur-
den.

▼B

Artikel 16

Verfahren für die Festlegung vorläufiger Rückstandshöchstgehalte
unter bestimmten Umständen

(1) In der in Artikel 14 Absatz 1 genannten Verordnung können
vorläufige Rückstandshöchstgehalte, die in der Liste in Anhang III auf-
zuführen sind, auch unter folgenden Umständen festgelegt werden:

a) in Ausnahmefällen, insbesondere dann, wenn Pestizidrückstände in-
folge der Umweltverschmutzung oder einer anderen Kontamination
oder infolge der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln gemäß Ar-
tikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 91/414/EWG auftreten können, oder

b) wenn die betreffenden Erzeugnisse nur einen geringfügigen Bestand-
teil der Ernährung der Verbraucher und keinen wichtigen Bestandteil
der Ernährung von relevanten Untergruppen und gegebenenfalls von
Tieren darstellen, oder

c) für Honig, oder

d) Kräutertees, oder

e) wenn in einer Entscheidung, einen Wirkstoff in Anhang I der Richt-
linie 91/414/EWG nicht aufzunehmen bzw. zu streichen, wesentliche
Verwendungszwecke eines Pflanzenschutzmittels aufgezeigt wurden,
oder

f) wenn neue Erzeugnisse, Gruppen von Erzeugnissen und/oder Teile
von Erzeugnissen in Anhang I aufgenommen werden und ein oder
mehrere Mitgliedstaaten dies beantragen, um die Durchführung und
Bewertung der zur Untermauerung eines Rückstandshöchstgehalts
erforderlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu ermöglichen,
sofern keine unannehmbaren Sicherheitsbedenken für die Verbrau-
cher festgestellt wurden.

(2) Die Aufnahme vorläufiger Rückstandshöchstgehalte gemäß Ab-
satz 1 stützt sich auf die Stellungnahme der Behörde, Überwachungs-
daten sowie eine Bewertung, deren Ergebnisse zeigen, dass keine unan-
nehmbaren Gesundheitsrisiken für Verbraucher oder Tiere bestehen.

Die weitere Gültigkeit der gemäß Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d)
festgelegten vorläufigen Rückstandshöchstgehalte wird mindestens alle
zehn Jahre überprüft, und diese Rückstandshöchstgehalte werden erfor-
derlichenfalls geändert oder gestrichen.

Die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Rückstandshöchstgehalte wer-
den bei Ablauf des Zeitraums, für den die wesentlichen Verwendungs-
zwecke zugelassen waren, neu bewertet. Die in Absatz 1 Buchstabe f)
genannten Rückstandshöchstgehalte werden neu bewertet, wenn die wis-
senschaftlichen Untersuchungen abgeschlossen und ausgewertet wurden,
spätestens jedoch vier Jahre nach ihrer Aufnahme in Anhang III.

Artikel 17

Änderungen der Rückstandshöchstgehalte infolge des Widerrufs
von Zulassungen für Pflanzenschutzmittel

Änderungen der Anhänge II oder III, die zur Streichung eines Rück-
standshöchstgehalts infolge des Widerrufs einer geltenden Zulassung für

▼M3
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ein Pflanzenschutzmittel erforderlich werden, können ohne Stellung-
nahme der Behörde vorgenommen werden.

KAPITEL III

RÜCKSTANDSHÖCHSTGEHALTE FÜR ERZEUGNISSE
PFLANZLICHEN UND TIERISCHEN URSPRUNGS

▼M3

Artikel 18

Einhaltung von Rückstandshöchstgehalten

(1) Unter Anhang I fallende Erzeugnisse dürfen ab dem Zeitpunkt
ihres Inverkehrbringens als Lebensmittel oder Futtermittel beziehungs-
weise ihrer Verfütterung an Tiere keine Pestizidrückstände enthalten, die
folgende Werte überschreiten:

a) die in den Anhängen II und III festgelegten Rückstandshöchstgehalte
für diese Erzeugnisse;

b) bei Erzeugnissen, für die in den Anhängen II oder III kein spezifi-
scher Rückstandshöchstgehalt festgelegt ist, sowie für nicht in
Anhang IV aufgeführte Wirkstoffe 0,01 mg/kg, es sei denn, dass
unter Berücksichtigung der verfügbaren routinemäßigen Analyseme-
thoden unterschiedliche Standardwerte für einen Wirkstoff festgelegt
worden sind. Diese Standardwerte sind in Anhang V aufzuführen.
Diese Maßnahme zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Verordnung werden nach dem in Artikel 45 Absatz 4 genann-
ten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. Aus Gründen äußer-
ster Dringlichkeit kann die Kommission auf das in Artikel 45 Ab-
satz 5 genannte Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um ein hohes
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von unter
Anhang I fallenden Erzeugnissen beziehungsweise die Verfütterung sol-
cher Erzeugnisse an für die Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere in
ihrem Hoheitsgebiet nicht mit der Begründung verbieten oder verhin-
dern, dass die Erzeugnisse Pestizidrückstände enthalten, vorausgesetzt,

a) diese Erzeugnisse entsprechen Absatz 1 und Artikel 20; oder

b) der Wirkstoff ist in Anhang IV aufgeführt.

(3) Im Falle einer Behandlung mit einem Begasungsmittel nach der
Ernte dürfen die Mitgliedstaaten in ihren eigenen Hoheitsgebieten ab-
weichend von Absatz 1 Rückstandsgehalte für einen Wirkstoff zulassen,
die die in den Anhängen II und III angegebenen Höchstgehalte für ein
unter Anhang I fallendes Erzeugnis überschreiten, wenn die betreffende
Wirkstoff-Erzeugnis-Kombination in Anhang VII aufgeführt ist, sofern

a) die betreffenden Erzeugnisse nicht für den sofortigen Verbrauch be-
stimmt sind;

b) geeignete Kontrollen eingeführt sind, die gewährleisten, dass solche
Erzeugnisse dem Endverwender oder, bei einer Abgabe unmittelbar
an den Endverbraucher, diesem so lange nicht zugänglich gemacht
werden können, bis sie die in den Anhängen II beziehungsweise III
angegebenen Höchstgehalte nicht mehr überschreiten;

c) die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission über die getroffe-
nen Maßnahmen unterrichtet worden sind.

Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser
Verordnung, die die Festlegung der in Anhang VII aufgeführten Wirk-
stoff-Erzeugnis-Kombinationen betreffen, werden nach dem in Artikel 45
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
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(4) In Ausnahmefällen, insbesondere bei Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 91/414/EWG
oder in Erfüllung der Verpflichtungen der Richtlinie 2000/29/EG (1),
kann ein Mitgliedstaat das Inverkehrbringen und/oder die Verfütterung
an Tiere von behandelten Lebens- oder Futtermitteln, die Absatz 1 nicht
entsprechen, in seinem Hoheitsgebiet zulassen, sofern diese Lebensmit-
tel oder Futtermittel kein unannehmbares Risiko darstellen. Die Zulas-
sungen werden zusammen mit einer entsprechenden Risikobewertung
unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten, der Kommission und der
Behörde notifiziert, damit ohne ungebührliche Verzögerung eine Prü-
fung erfolgt und sodann für einen bestimmten Zeitraum ein vorläufiger
Rückstandshöchstgehalt festgesetzt wird oder sonstige im Zusammen-
hang mit diesen Erzeugnissen notwendige Maßnahmen ergriffen wer-
den. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 45
Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. In Fäl-
len äußerster Dringlichkeit kann die Kommission das in Artikel 45 Ab-
satz 5 genannte Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um ein hohes
Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten.

▼B

Artikel 19

Verbot verarbeiteter und/oder zusammengesetzter Erzeugnisse

Es ist verboten, unter Anhang I fallende Erzeugnisse, die Artikel 18
Absatz 1 oder Artikel 20 nicht entsprechen, im Hinblick auf ihr Inver-
kehrbringen als Lebens- oder Futtermittel oder ihre Verfütterung an
Tiere zu verarbeiten und/oder zu Verdünnungszwecken mit dem glei-
chen Erzeugnis oder mit anderen Erzeugnissen zu mischen.

Artikel 20

Rückstandshöchstgehalte für verarbeitete und/oder
zusammengesetzte Erzeugnisse

(1) Sind für verarbeitete und/oder zusammengesetzte Lebens- oder
Futtermittel in den Anhängen II oder III keine Rückstandshöchstgehalte
festgelegt, so gelten die Rückstandshöchstgehalte, die in Artikel 18 Ab-
satz 1 für das unter Anhang I fallende entsprechende Erzeugnis festge-
legt sind, wobei durch die Verarbeitung und/oder das Mischen bewirkte
Veränderungen der Pestizidrückstandsgehalte zu berücksichtigen sind.

▼M3
(2) Für bestimmte Verarbeitungs- und/oder Mischverfahren sowie für
bestimmte verarbeitete und/oder zusammengesetzte Erzeugnisse können
spezifische Konzentrations- oder Verdünnungsfaktoren in die Liste in
Anhang VI aufgenommen werden. Diese Maßnahme zur Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung werden nach
dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kon-
trolle erlassen.

▼M3
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KAPITEL IV

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUFNAHME
BESTEHENDER RÜCKSTANDSHÖCHSTGEHALTE IN DIESE

VERORDNUNG

Artikel 21

Erstmalige Festlegung von Rückstandshöchstgehalten

▼M3
(1) Rückstandshöchstgehalte für unter Anhang I fallende Erzeugnisse
werden erstmals festgelegt und in Anhang II aufgenommen, wobei die
Rückstandshöchstgehalte gemäß den Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/
EWG und 90/642/EWG einzubeziehen und die in Artikel 14 Absatz 2
dieser Verordnung aufgeführten Kriterien zu berücksichtigen sind. Diese
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser
Verordnung werden nach dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
(2) Anhang II wird binnen zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser
Verordnung erstellt.

Artikel 22

Erstmalige Festlegung von vorläufigen Rückstandshöchstgehalten

▼M3
(1) Die vorläufigen Rückstandshöchstgehalte für Wirkstoffe, über de-
ren Aufnahme bzw. Nichtaufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/
EWG noch nicht entschieden ist, werden erstmals festgelegt und, falls
sie noch nicht in Anhang II der vorliegenden Verordnung aufgeführt
sind, in Anhang III der vorliegenden Verordnung aufgenommen, wobei
die von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen, gegebenenfalls
die mit Gründen versehene Stellungnahme nach Artikel 24, die in Arti-
kel 14 Absatz 2 genannten Faktoren und die folgenden Rückstands-
höchstgehalte zu berücksichtigen sind:

a) die restlichen Rückstandshöchstgehalte aus dem Anhang der Richt-
linie 76/895/EWG und

b) die bislang nicht harmonisierten nationalen Rückstandshöchstgehalte.

Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen die-
ser Verordnung werden nach dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B
(2) Anhang III wird binnen zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieser
Verordnung gemäß den Artikeln 23, 24 und 25 erstellt.

Artikel 23

Von den Mitgliedstaaten zu übermittelnde Informationen über
nationale Rückstandshöchstgehalte

Ist ein Wirkstoff noch nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG
aufgenommen und hat ein Mitgliedstaat spätestens zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens von Anhang I dieser Verordnung einen nationalen Rück-
standshöchstgehalt für diesen Wirkstoff für ein unter Anhang I dieser
Verordnung fallendes Erzeugnis festgelegt oder entschieden, dass für
diesen Wirkstoff kein Rückstandshöchstgehalt erforderlich ist, so teilt
der betreffende Mitgliedstaat der Kommission in einer Form und inner-
halb einer Frist, die nach dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Ver-

▼B
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fahren festzulegen sind, den nationalen Rückstandshöchstgehalt oder die
Tatsache, dass für einen bestimmten Wirkstoff kein Rückstandshöchst-
gehalt erforderlich ist, mit, sowie gegebenenfalls und auf Antrag der
Kommission:

a) die GAP;

b) falls vorhanden, Angaben zu überwachten Versuchen und/oder Über-
wachungsdaten, wenn in dem Mitgliedstaat eine kritische GAP an-
gewandt wird;

c) die vertretbare Tagesdosis und, falls relevant, die akute Referenzdo-
sis, die für die nationale Risikobewertung zugrunde gelegt wurden,
sowie das Ergebnis der Bewertung.

Artikel 24

Stellungnahme der Behörde zu den Daten, die den nationalen
Rückstandshöchstgehalten zugrunde liegen

(1) Die Behörde unterbreitet der Kommission eine mit Gründen ver-
sehene Stellungnahme zu den potenziellen Risiken für die Gesundheit
der Verbraucher aufgrund von

a) vorläufigen Rückstandshöchstgehalten, die in Anhang III aufgenom-
men werden können;

b) Wirkstoffen, die in Anhang IV aufgenommen werden können.

(2) Bei der Ausarbeitung der mit Gründen versehenen Stellungnahme
gemäß Artikel 1 berücksichtigt die Behörde die verfügbaren technischen
und wissenschaftlichen Erkenntnisse und insbesondere die von den Mit-
gliedstaaten gemäß Artikel 23 übermittelten Angaben.

Artikel 25

Festlegung vorläufiger Rückstandshöchstgehalte

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Behörde, falls eine sol-
che erforderlich ist, können für die in Artikel 23 genannten Wirkstoffe
vorläufige Rückstandshöchstgehalte gemäß Artikel 22 Absatz 1 festge-
legt und in Anhang III aufgenommen werden bzw. kann der Wirkstoff
gemäß Artikel 5 Absatz 1 in Anhang IV aufgenommen werden. Vor-
läufige Rückstandshöchstgehalte werden auf dem niedrigsten Niveau
festgesetzt, das in allen Mitgliedstaaten auf der Grundlage der guten
Agrarpraxis erreicht werden kann.

▼B
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KAPITEL V

AMTLICHE KONTROLLEN, BERICHTERSTATTUNG UND
SANKTIONEN

ABSCHNITT 1

Amtliche Kontrollen von Rückstandshöchstgehalten

Artikel 26

Amtliche Kontrollen

(1) Unbeschadet der Richtlinie 96/23/EG (1) führen die Mitgliedstaa-
ten gemäß den einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen
über die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelkontrolle amtliche Kon-
trollen auf Pestizidrückstände durch, um die Einhaltung der vorliegen-
den Verordnung sicherzustellen.

(2) Diese Kontrollen auf Pestizidrückstände umfassen insbesondere
Probenahmen, die anschließende Analyse der Proben und gegebenen-
falls die Identifizierung vorhandener Pestizide sowie die Ermittlung der
jeweiligen Rückstandsgehalte. Diese Kontrollen werden auch am Ort der
Abgabe an den Verbraucher durchgeführt.

Artikel 27

Probenahmen

(1) Die Mitgliedstaaten entnehmen unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse früherer Kontrollprogramme Proben in ausreichender Zahl
und Bandbreite, um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse der Stich-
probenuntersuchungen für den Markt repräsentativ sind. Die Stichpro-
ben werden in angemessener Nähe zum Ort der Abgabe entnommen,
damit nachfolgend Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen werden können.

▼M3
(2) Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen die-
ser Verordnung durch Ergänzung, die die Festlegung der Probenahme-
methoden, die zur Kontrolle von anderen als den unter die Richtlinie
2002/63/EG (2) fallenden Pestizidrückständen notwendig sind, betreffen,
werden nach dem in Artikel 45 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

▼B

Artikel 28

Analysemethoden

(1) Die Methoden für die Analyse von Pestizidrückständen entspre-
chen den in den einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen
über die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelkontrolle festgelegten
Kriterien.

▼B
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(2) Im Einklang mit dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Verfahren
können technische Leitlinien zu den spezifischen Validierungskriterien
und den spezifischen Verfahren für die Qualitätskontrolle der Analyse-
methoden für die Ermittlung von Pestizidrückständen erlassen werden.

(3) Alle Laboratorien, die Proben für die amtliche Kontrolle von
Pestizidrückständen analysieren, unterziehen sich der gemeinschaftlichen
Eignungsprüfung für Pestizidrückstände, die von der Kommission
durchgeführt wird.

ABSCHNITT 2

Kontrollprogramm der Gemeinschaft

Artikel 29

Kontrollprogramm der Gemeinschaft

(1) Die Kommission legt ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollpro-
gramm der Gemeinschaft mit genauen Angaben über die in die nationa-
len Kontrollprogramme einzubeziehenden spezifischen Proben fest, das
auch etwaigen Problemen mit der Einhaltung der in dieser Verordnung
festgesetzten Rückstandshöchstgehalte Rechnung trägt, damit die Ver-
braucherexposition und die Anwendung der geltenden Rechtsvorschrif-
ten bewertet werden können.

(2) Das Kontrollprogramm der Gemeinschaft wird nach dem in Arti-
kel 45 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt und jährlich aktualisiert.
Der Entwurf des Kontrollprogramms wird dem in Artikel 45 Absatz 1
genannten Ausschuss spätestens sechs Monate vor Ende des Kalender-
jahres vorgelegt.

ABSCHNITT 3

Nationale Kontrollprogramme

Artikel 30

Nationale Programme zur Kontrolle von Pestizidrückständen

(1) Die Mitgliedstaaten legen nationale Mehrjahresprogramme zur
Kontrolle von Pestizidrückständen fest. Diese Programme werden jähr-
lich aktualisiert.

Sie sind risikobezogen und zielen insbesondere auf die Bewertung der
Verbraucherexposition und die Einhaltung der geltenden Rechtsvor-
schriften ab. In den Programmen ist zumindest Folgendes festgelegt:

a) die Erzeugnisse, von denen Proben zu nehmen sind;

b) die Zahl der Proben, die zu entnehmen und zu analysieren sind;

c) die zu analysierenden Pestizide;

d) die Kriterien für die Erstellung der Programme, darunter

i) die auszuwählenden Pestizid-Erzeugnis-Kombinationen,

ii) die Zahl der aus der einheimischen bzw. der nicht-einheimischen
Produktion entnommenen Proben,

iii) der Verbrauch der Erzeugnisse als Anteil der nationalen Gesamt-
verzehrmenge,

iv) das Kontrollprogramm der Gemeinschaft und

v) die Ergebnisse früherer Kontrollprogramme.

▼B
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(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission und der Behörde spä-
testens drei Monate vor Ende jedes Kalenderjahres ihre aktualisierten
Kontrollprogramme für die Pestizidrückstände nach Absatz 1 vor.

(3) Die Mitgliedstaaten beteiligen sich am Kontrollprogramm der
Gemeinschaft gemäß Artikel 29. Sie veröffentlichen jährlich alle Ergeb-
nisse der nationalen Überwachung der Rückstände im Internet. Werden
Rückstandshöchstgehalte überschritten, so können die Mitgliedstaaten
die Namen der betreffenden Einzelhändler, Vertreiber oder Erzeuger
nennen.

ABSCHNITT 4

Informationsübermittlung durch die Mitgliedstaaten und
Jahresbericht

Artikel 31

Informationsübermittlung durch die Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission, der Behörde
und den anderen Mitgliedstaaten bis 31. August jeden Jahres folgende
Informationen zum vorangegangenen Kalenderjahr:

a) die Ergebnisse der amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 26 Absatz 1;

b) die in den nationalen Kontrollprogrammen gemäß Artikel 30 und im
gemeinschaftlichen Kontrollprogramm gemäß Artikel 29 angewand-
ten Bestimmungsgrenzen;

c) Angaben über die Beteiligung von Analyselaboratorien an Eignungs-
prüfungen der Gemeinschaft gemäß Artikel 28 Absatz 3 und an
anderen Eignungsprüfungen, die für die im Rahmen des nationalen
Kontrollprogramms untersuchten Pestizid-Erzeugnis-Kombinationen
relevant sind;

d) Angaben über den Akkreditierungsstatus der Analyselaboratorien,
die an den unter Buchstabe a) genannten Kontrollen beteiligt waren;

e) Angaben über die ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen, wenn die
nationalen Rechtsvorschriften dies zulassen.

(2) Nach dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Verfahren können
nach Anhörung der Behörde Durchführungsmaßnahmen bezüglich der
Informationsübermittlung durch die Mitgliedstaaten festgelegt werden.

Artikel 32

Jahresbericht über Pestizidrückstände

(1) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 31
Absatz 1 übermittelten Informationen erstellt die Behörde einen Jahres-
bericht über Pestizidrückstände.

(2) Der Jahresbericht enthält mindestens folgende Informationen:

a) eine Analyse der Ergebnisse der Kontrollen gemäß Artikel 26 Ab-
satz 2,

b) eine Darlegung der möglichen Gründe für die Überschreitung der
Rückstandshöchstgehalte sowie gegebenenfalls Bemerkungen zu
Möglichkeiten für das Risikomanagement,

c) eine Analyse der chronischen oder akuten Risiken für die Gesundheit
der Verbraucher durch Pestizidrückstände,

d) eine auf die Informationen nach Buchstabe a) gestützte Bewertung
der Verbraucherexposition und andere einschlägige Informationen,
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einschließlich der gemäß der Richtlinie 96/23/EG übermittelten Be-
richte.

(3) Hat ein Mitgliedstaat die Informationen gemäß Artikel 31 nicht
übermittelt, so kann die Behörde die Informationen über diesen Mit-
gliedstaat bei der Erstellung des Jahresberichts außer Acht lassen.

(4) Die Form des Jahresberichts kann nach dem in Artikel 45 Absatz
2 genannten Verfahren festgelegt werden.

(5) Die Behörde legt der Kommission den Jahresbericht spätestens
am letzten Februartag jeden Jahres vor.

(6) Der Jahresbericht kann ein Gutachten darüber enthalten, welche
Pestizide in künftige Programme aufzunehmen sind.

(7) Die Behörde macht den Jahresbericht sowie etwaige Bemerkun-
gen der Kommission oder der Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit zugäng-
lich.

Artikel 33

Übermittlung des Jahresberichts über Pestizidrückstände an den
Ausschuss

Die Kommission legt den Jahresbericht über Pestizidrückstände unver-
züglich dem in Artikel 45 Absatz 1 genannten Ausschuss vor, der ihn
prüft und gegebenenfalls Maßnahmen empfiehlt, die in Bezug auf fest-
gestellte Überschreitungen der in den Anhängen II und III festgesetzten
Rückstandshöchstgehalte zu treffen sind.

ABSCHNITT 5

Sanktionen

Artikel 34

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen fest, die bei
Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle
erforderlichen Vorkehrungen für ihre ordnungsgemäße Anwendung. Die
vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, angemessen und abschre-
ckend sein.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften sowie
spätere Änderungen unverzüglich mit.

KAPITEL VI

SOFORTMASSNAHMEN

Artikel 35

Sofortmaßnahmen

Zeigt sich infolge neuer Informationen oder einer Neubewertung vor-
handener Informationen, dass Pestizidrückstände oder Rückstands-
höchstgehalte, die durch die vorliegende Verordnung geregelt werden,
die Gesundheit von Mensch oder Tier gefährden können und dass un-
verzügliches Handeln erforderlich ist, so finden die Artikel 53 und 54
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 Anwendung. Die Frist, innerhalb
der die Kommission ihre Entscheidung treffen muss, beträgt im Fall von
frischen Erzeugnissen sieben Tage.
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KAPITEL VII

FLANKIERENDE MASSNAHMEN BEZÜGLICH
HARMONISIERTER RÜCKSTANDSHÖCHSTGEHALTE FÜR

PESTIZIDE

Artikel 36

Flankierende Maßnahmen bezüglich harmonisierter
Rückstandshöchstgehalte für Pestizide

(1) Auf Gemeinschaftsebene werden flankierende Maßnahmen be-
züglich harmonisierter Rückstandshöchstgehalte für Pestizide festgelegt,
die Folgendes umfassen:

a) eine konsolidierte Datenbank mit Gemeinschaftsvorschriften über
Rückstandshöchstgehalte für Pestizide, die der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen ist;

b) gemeinschaftliche Eignungsprüfungen gemäß Artikel 28 Absatz 3;

c) die zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Vorschriften und
technischen Leitlinien für Pestizidrückstände erforderlichen Studien
und andere Maßnahmen, die insbesondere auf die Entwicklung und
Verwendung von Methoden zur Bewertung aggregierter, kumulativer
und synergistischer Wirkungen gerichtet sind;

d) die zur Einschätzung der Exposition von Verbrauchern und Tieren
gegenüber Pestizidrückständen erforderlichen Studien;

e) die Studien, die zur Unterstützung der Kontrolllabors erforderlich
sind, wenn eine Kontrolle der festgelegten Rückstandshöchstgehalte
mit den verfügbaren Analysemethoden nicht möglich ist.

(2) Die erforderlichen Durchführungsbestimmungen zu den Maßnah-
men in Absatz 1 können nach dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten
Verfahren erlassen werden.

Artikel 37

Finanzhilfe der Gemeinschaft zu den flankierenden Maßnahmen für
harmonisierte Rückstandshöchstgehalte für Pestizide

(1) Zur Deckung der Kosten der Maßnahmen gemäß Artikel 36 kann
die Gemeinschaft eine Finanzhilfe in Höhe von bis zu 100 % gewähren.

(2) Die entsprechenden Mittel werden für jedes Haushaltsjahr als Teil
des Haushaltsverfahrens bewilligt.

KAPITEL VIII

KOORDINIERUNG VON ANTRÄGEN BETREFFEND
RÜCKSTANDSHÖCHSTGEHALTE

Artikel 38

Benennung nationaler Stellen

Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere nationale Stellen für
die Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen der Kommission, der
Behörde, anderen Mitgliedstaaten, Herstellern, Erzeugern und Produzen-
ten bei der Durchführung dieser Verordnung. Benennt ein Mitgliedstaat
mehr als eine Stelle, so teilt er mit, welche der benannten Stellen als
Kontaktstelle dient.

Die nationalen Stellen können Aufgaben an andere Einrichtungen dele-
gieren.
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der Behörde Namen und
Anschriften der benannten nationalen Stellen mit.

Artikel 39

Koordinierung der Information über Rückstandshöchstgehalte
durch die Behörde

Die Behörde

a) koordiniert ihre Tätigkeit mit dem gemäß der Richtlinie 91/414/
EWG für einen bestimmten Wirkstoff benannten Bericht erstattenden
Mitgliedstaat;

b) koordiniert ihre Tätigkeit in Bezug auf Rückstandshöchstgehalte ins-
besondere im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen nach
Artikel 41 mit den Mitgliedstaaten und der Kommission.

Artikel 40

Informationsübermittlung durch die Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Behörde auf deren Anfrage alle
verfügbaren Angaben, die zur Bewertung der Sicherheit eines Rück-
standshöchstgehalts erforderlich sind.

Artikel 41

Datenbank der Behörde für Rückstandshöchstgehalte

Unbeschadet der geltenden Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts
oder des nationalen Rechts über den Zugang zu Dokumenten erstellt
und unterhält die Behörde eine der Kommission und den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten zugängliche Datenbank mit den einschlä-
gigen wissenschaftlichen Daten und Angaben über die gute Agrarpraxis
in Zusammenhang mit den in den Anhängen II, III, IV und VII aufge-
führten Rückstandshöchstgehalten, Wirkstoffen und Verarbeitungsfakto-
ren. Die Datenbank enthält insbesondere Beurteilungen der Aufnahme
von Wirkstoffen über die Nahrung, Angaben zu Verarbeitungsfaktoren
und zu toxikologischen Endpunkten.

Artikel 42

Mitgliedstaaten und Gebühren

(1) Die Mitgliedstaaten können eine Gebühr oder Abgabe erheben,
die die Kosten für die mit der Festlegung, Änderung oder Streichung
von Rückstandshöchstgehalten verbundenen Verpflichtungen oder für
andere Arbeiten aufgrund der sich aus dieser Verordnung ergebenden
Verpflichtungen abdeckt.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Gebühr oder
Abgabe gemäß Absatz 1

a) auf transparente Weise festgesetzt wird und

b) den tatsächlichen Kosten der angefallenen Arbeit entspricht.

Die Gebühr oder Abgabe kann jedoch eine Skala mit festen Gebühren
auf der Grundlage der durchschnittlichen Bearbeitungskosten gemäß
Absatz 1 umfassen.
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KAPITEL IX

DURCHFÜHRUNG

Artikel 43

Wissenschaftliches Gutachten der Behörde

Die Kommission oder die Mitgliedstaaten können bei der Behörde be-
antragen, zu Maßnahmen im Zusammenhang mit der Risikobewertung
nach dieser Verordnung ein wissenschaftliches Gutachten zu erstellen.
Die Kommission kann bestimmen, innerhalb welcher Frist dieses Gut-
achten vorzulegen ist.

Artikel 44

Verfahren für die Erstellung der Gutachten der Behörde

(1) Sind für die Erstellung der Gutachten der Behörde gemäß dieser
Verordnung nur wissenschaftliche oder technische Arbeiten unter An-
wendung feststehender wissenschaftlicher oder technischer Grundsätze
erforderlich, so muss die Behörde den Wissenschaftlichen Ausschuss
oder die Wissenschaftlichen Gremien gemäß Artikel 28 der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 nicht hören, es sei denn, die Kommission oder ein
Mitgliedstaat erheben Einwände gegen dieses Verfahren.

(2) Die Fälle, auf die Absatz 1 dieses Artikels Anwendung findet,
sind nach Durchführungsbestimmungen zu Artikel 29 Absatz 6 Buch-
stabe a) der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zu benennen.

▼M3

Artikel 45

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 58 der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 eingesetzten Ständigen Ausschuss für die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5
und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von des-
sen Artikel 8.

Die Frist nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird
auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Be-
achtung von dessen Artikel 8.

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1 bis 4 und Absatz 5 Buchstabe b sowie Artikel 7 des Be-
schlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Die Frist nach Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe c des Beschlusses
1999/468/EG wird auf zwei Monate, die Frist nach Absatz 4 Buchstabe
b des genannten Artikels auf einen Monat und die Frist nach Absatz 4
Buchstabe e des genannten Artikels auf zwei Monate festgesetzt.

(5) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1, 2, 4 und 6 sowie Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG
unter Beachtung von dessen Artikel 8.
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Artikel 46

Durchführungsmaßnahmen

(1) Durchführungsmaßnahmen zur Gewährleistung der einheitlichen
Anwendung dieser Verordnung, technische Leitfäden zur Unterstützung
ihrer Anwendung und detaillierte Bestimmungen zu wissenschaftlichen
Daten, die für die Festlegung von Rückstandshöchstgehalten erforderlich
sind, können nach dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten Regelungs-
verfahren — gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Stellungnahme
der Behörde — festgelegt oder geändert werden.

(2) Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmun-
gen dieser Verordnung, die die Festlegung oder Änderung der in Arti-
kel 23, Artikel 29 Absatz 2, Artikel 30 Absatz 2, Artikel 31 Absatz 1
und Artikel 32 Absatz 5 vorgesehenen Zeitpunkte betreffen, werden
nach dem in Artikel 45 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle erlassen und tragen gegebenenfalls der Stellungnahme der
Behörde Rechnung.
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Artikel 47

Bericht über den Stand der Durchführung dieser Verordnung

Spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung legt die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht
über den Stand der Durchführung der Verordnung und gegebenenfalls
geeignete Vorschläge vor.

KAPITEL X

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 48

Aufhebung und Anpassung der Rechtsvorschriften

(1) Die Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und
90/642/EWG werden mit Wirkung von dem in Artikel 50 Absatz 2
genannten Zeitpunkt aufgehoben.

(2) Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 91/414/EWG er-
hält folgende Fassung:

„f) für die von der Anwendung betroffenen und unter die Zulassung
fallenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse gegebenenfalls Rück-
standshöchstgehalte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 396/2005
(*) festgesetzt oder geändert worden sind.“

___________
(*) ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1.
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Artikel 49

Übergangsmaßnahmen

(1) Die Anforderungen des Kapitels III gelten nicht für Erzeugnisse,
die vor dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Zeitpunkt vorschrifts-
mäßig erzeugt oder in die Gemeinschaft eingeführt wurden.

Zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus können je-
doch für diese Erzeugnisse geeignete Maßnahmen getroffen werden.
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen die-
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ser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 45 Ab-
satz 5 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(2) Damit die Erzeugnisse normal vermarktet, verarbeitet und ver-
braucht werden können, können für die Anwendung bestimmter Rück-
standshöchstgehalte gemäß den Artikeln 15, 16, 21, 22 und 25 erforder-
lichenfalls weitere Übergangsmaßnahmen erlassen werden. Diese Maß-
nahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verord-
nung durch Ergänzung, die unbeschadet der Verpflichtung gelten, ein
hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen, werden nach dem in
Artikel 45 Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle er-
lassen.

▼B

Artikel 50

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Die Kapitel II, III und V gelten nach Ablauf von sechs Monaten nach
der Veröffentlichung der letzten der Verordnungen zur Festlegung der
Anhänge I, II, III und IV.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs gemäß Artikel 2 Absatz 1

Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

0100000 1. FRÜCHTE, FRISCH
ODER GEFROREN;
SCHALENFRÜCHTE

0110000 i) Zitrusfrüchte Ganzes Er-
zeugnis

0110010 Grapefruit Citrus paradisi Pampelmusen,
Pomelos, Swee-
ties, Tangelo,
Ugli und an-
dere Hybriden

0110020 Orangen Citrus sinensis Bergamotte,
Pomeranze,Chi-
notto und an-
dere Hybriden

0110030 Zitronen Citrus limon Limone, Zit-
rone

0110040 Limetten Citrus auranti-
folia

0110050 Mandarinen Citrus reticu-
lata

Clementine,
Tangerine und
andere Hybri-
den

0110990 Sonstige (3)

0120000 ii) Nüsse (mit oder
ohne Schale)

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Schale (Ess-
kastanien aus-
genommen)

0120010 Mandeln Prunus dulcis

0120020 Paranüsse Bertholletia ex-
celsa

0120030 Kaschunüsse Anacardium
occidentale

0120040 Esskastanien Castanea sativa

0120050 Kokosnüsse Cocos nucifera

0120060 Haselnüsse Corylus avel-
lana

Lambertsnuss

0120070 Macadamia-
Nüsse

Macadamia
ternifolia

0120080 Pekannüsse Carya illinoen-
sis

0120090 Pinienkerne Pinus pinea

0120100 Pistazien Pistachia vera

0120110 Walnüsse Juglans regia
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

0120990 Sonstige (3)

0130000 iii) Kernobst Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Stiele

0130010 Äpfel Malus domesti-
cus

Holzapfel

0130020 Birnen Pyrus commu-
nis

Orientalische
Birne

0130030 Quitten Cydonia ob-
longa

0130040 Mispel (4) Mespilus ger-
manica

0130050 Japanische
Wollmispel (4)

Eriobotrya ja-
ponica

0130990 Sonstige (3)

0140000 iv) Steinobst Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Stiele

0140010 Aprikosen Prunus armen-
iaca

0140020 Kirschen Prunus cera-
sus, Prunus
avium

Süßkirschen,
Sauerkirschen

0140030 Pfirsiche Prunus persica Nektarinen und
ähnliche Hybri-
den

0140040 Pflaumen Prunus domes-
tica

Damaszener-
pflaume, Rei-
neclaude, Mira-
belle

0140990 Sonstige (3)

0150000 v) Beeren und Klein-
obst

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Deckel/ Kap-
seln und
Stiele, ausge-
nommen im
Falle von Jo-
hannisbeeren;
Früchte mit
Stielen

0151000 a) Tafel- und Kel-
tertrauben

0151010 Tafeltrauben Vitis euvitis

0151020 Keltertrauben Vitis euvitis

0152000 b) Erdbeeren Fragaria ×
ananassa

0153000 c) Strauchbeeren-
obst
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

0153010 Brombeeren Rubus frutico-
sus

0153020 Kratzbeeren Rubus ceasius Loganbeeren,
Boysenbeeren
und Multbeeren

0153030 Himbeeren Rubus idaeus Weinhimbeeren

0153990 Sonstige (3)

0154000 d) Anderes Klein-
obst und Bee-
ren

0154010 Heidelbeeren Vaccinium co-
rymbosum

Bilberries; Prei-
selbeeren (rote
Heidelbeeren)

0154020 Cranbeeren Vaccinium
macrocarpon

0154030 Johannisbeeren
(rot, schwarz
und weiß)

Ribes nigrum,
Ribes rubrum

0154040 Stachelbeeren Ribes uva-
crispa

Einschl. Kreuz-
ungen mit an-
deren Beeren-
species

0154050 Hagebutten Rosa canina

0154060 Maulbeeren (4) Morus spp Arbutusbeere

0154070 Azarole (4)
(Mittelmeermis-
pel)

Crataegus aza-
rolus

0154080 Holunderbee-
ren (4)

Sambucus
nigra

Schwarze Ap-
felbeere, Wilde
Vogelbeere,
Sanddorn, Hei-
dedorn, (See-
dorn), Haffdorn
Teebeeren und
andere Strauch-
beeren

0154990 Sonstige (3)

0160000 vi) Sonstige Früchte Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Stiele oder
des Deckels
(bei Ananas
nach Entfer-
nen der
Krone)

0161000 a) Essbare Schale

0161010 Datteln Phoenix dacty-
lifera

0161020 Feigen Ficus carica
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

0161030 Tafeloliven Olea europaea

0161040 Kumquats (4) Fortunella spe-
cies

Marumi-Kum-
quats, Nagami-
Kumquats

0161050 Karambolen (4) Averrhoa ca-
rambola

Bilimbi

0161060 Persimone (4) Diospyros kaki

0161070 Jambolan (4)
(Java-Pflaume)

Syzygium cu-
mini

Java-Apfel (Zu-
cker-apfel),
Malay-Apfel,
Rosenapfel,
(Brasilianische
Kirsche (Gru-
michama), Su-
rinamkirsche

0161990 Sonstige (3)

0162000 b) Nicht essbare
Schale, klein

0162010 Kiwi Actinidia syn.
A. chinensis

0162020 Lychee (Lit-
schi)

Litchi sinensis Pulasan, Zwil-
lingspflaume
(Nefelio)

0162030 Passionsfrucht Passiflora edu-
lis

0162040 Stachelfeige
(Kaktusfeige)
(4)

Opuntia ficus-
indica

0162050 Sternapfel (4) Chrysophyllum
cainito

0162060 Amerikanische
Persimone (4)
(Virginia-Kaki)

Diospyros vir-
giniana

Schwarze Sa-
pote, Weiße
Sapote, Grüne
Sapote, Canis-
tel (Gelbe Sa-
pote) und Ma-
meisapote

0162990 Sonstige (3)

0163000 c) Nicht essbare
Schale, groß

0163010 Avocadofrüchte Persea ameri-
cana

0163020 Bananen Musa × para-
disica

Zwergbanane,
Plantain, Kuba-
Banane

0163030 Mangos Mangifera in-
dica

0163040 Papayas Carica papaya
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

0163050 Granatäpfel Punica grana-
tum

0163060 Cherimoya (4) Annona cheri-
mola

Zimtapfel Zu-
ckerapfel (Süß-
sack), Ilama
und andere mit-
telgroße Anno-
nen

0163070 Guave (4) Psidium gua-
java

0163080 Ananas Ananas como-
sus

0163090 Brotfrucht (4) Artocarpus alti-
lis

Jackfrucht

0163100 Durianfrucht (4) Durio zibethi-
nus

0163110 Saure Annone
(4) (Guanabana)

Annona muri-
cata

0163990 Sonstige (3)

0200000 2. GEMÜSE, FRISCH
ODER GEFROREN

0210000 i) Wurzel- und Knol-
lengemüse

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Blätter (falls
vorhanden)
und der an-
haftenden
Erde durch
Abspülen
oder Abbürs-
ten

0211000 a) Kartoffeln Knolle Sola-
num spp.

0212000 b) Tropisches
Wurzel- und
Knollengemüse

0212010 Kassava Manihot escu-
lenta

Dasheen, Ed-
doe (Japanische
Taro), Tannia

0212020 Süßkartoffeln Ipomoea bata-
tas

0212030 Yamswurzel Dioscorea sp. Yìcama (Yams-
bohne), Mexi-
kanische Kar-
toffel

0212040 Pfeilwurz (4) Maranta arun-
dinacea

0212990 Sonstige (3)
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Teile von Er-
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die die RHG

gelten

0213000 c) Sonstiges Wur-
zel- und Knol-
lengemüse au-
ßer Zucker-
rüben

0213010 Rote Rüben Beta vulgaris
Subsp. vulgaris

0213020 Karotten Daucus carota

0213030 Knollensellerie Apium graveo-
lens var. rapa-
ceum

0213040 Meerrettich Armoracia rus-
ticana

0213050 Erdartischocke Helianthus tu-
berosus

0213060 Pastinaken Pastinaca sa-
tiva

0213070 Petersilienwur-
zel

Petroselinum
crispum

0213080 Rettich Raphanus sati-
vus var. sativus

Rettich mit
schwarzer
Schale, Japani-
scher Rettich,
Radieschen
und ähnliche
Unterarten

0213090 Schwarzwur-
zeln

Tragopogon
porrifolius

Scorzonera,
Winterspargel
(Spanische
Skorzoner
Wurzel)

0213100 Kohlrüben Brassica napus
var. napobras-
sica

0213110 Weiße Rüben Brassica rapa

0213990 Sonstige (3)

0220000 ii) Zwiebelgemüse Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
leicht abzulö-
senden Haut
und anhaften-
der Erde
(wenn tro-
cken) oder
der Wurzeln
und Erde
(wenn frisch)

0220010 Knoblauch Allium sativum

0220020 Zwiebel Allium cepa Silberzwiebeln

0220030 Schalotten Allium ascalo-
nicum (Allium
cepa var. ag-
gregatum)
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0220040 Frühlingszwie-
beln

Allium cepa Winterzwiebeln
und ähnliche
Unterarten

0220990 Sonstige (3)

0230000 iii) Fruchtgemüse Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Stiele (im
Falle von
Maiskolben
ohne Liesch-
blätter)

0231000 a) Solanaceae

0231010 Tomaten Lycopersicum
esculentum

Cherry-Toma-
ten

0231020 Paprika Capsicum an-
nuum, var.
grossum und
var. longum

Chilis

0231030 Auberginen
(Eierfrüchte)

Solanum me-
longena

Pepino

0231040 Okra, Griechi-
sche Hörnchen

Hibiscus escu-
lentus

0231990 Sonstige (3)

0232000 b) Kürbisgewächse
— genießbare
Schale

0232010 Schlangengur-
ken

Cucumis sati-
vus

0232020 Gewürzgurken Cucumis sati-
vus

0232030 Zucchini Cucurbita pepo
var. melopepo

Sommerkürbis,
Eierkürbis (Pa-
tisson)

0232990 Sonstige (3)

0233000 c) Kürbisgewächse
— ungenieß-
bare Schale

0233010 Melonen Cucumis melo Kiwano

0233020 Kürbis Cucurbita ma-
xima

Winterkürbis

0233030 Wassermelonen Citrullus lana-
tus

0233990 Sonstige (3)

0234000 d) Zuckermais Zea mays var.
saccharata

entlieschte
Kolben

0239000 e) Sonstiges
Fruchtgemüse

0240000 iv) Kohlgemüse
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0241000 a) Blumenkohle Nur Kopf

0241010 Broccoli Brassica olera-
cea var. italica

Calabrese, Chi-
nesischer Broc-
coli, Wildbroc-
coli

0241020 Blumenkohl Brassica olera-
cea var. botry-
tis

0241990 Sonstige (3)

0242000 b) Kopfkohle Ganze
Pflanze nach
Entfernen der
Wurzeln und
der welken
Blätter

0242010 Rosenkohl,
Kohlsprossen

Brassica olera-
cea var. gem-
mifera

Nur Röschen

0242020 Kopfkohl Brassica olera-
cea convar. ca-
pitata

Spitzkohl, Rot-
kohl, Wirsing,
Weißkohl

0242990 Sonstige (3)

0243000 c) Blattkohle Ganze
Pflanze nach
Entfernen der
Wurzeln und
der welken
Blätter

0243010 Chinakohl Brassica peki-
nensis

Indischer (Chi-
nesischer)
Senf, Pak-Choi,
Chinesischer
Flachkohl (Tai-
Goo-Choi), Pe-
kingkohl (Pe-
Tsai) Kuhkohl

0243020 Grünkohl Brassica olera-
cea convar.
Acephalea

Federkohl
(Grünkohl), ge-
schlitzte Kohle

0243990 Sonstige (3)

0244000 d) Kohlrabi Brassica olera-
cea convar.
acephala, var.
gongylodes

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Wurzeln und
Blätter sowie
des anhaften-
den Bodens
(falls vorhan-
den)
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0250000 v) Blattgemüse und
frische Kräuter

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Wurzeln, der
welken, äuße-
ren Blätter
und des an-
haftenden Bo-
dens (falls
vorhanden)

0251000 a) Kopfsalat und
andere Salatar-
ten einschl.
Brassicaceen

0251010 Feldsalat Valerianella lo-
custa

Rapunzelsalat

0251020 Grüner Salat Lactuca sativa Kopfsalat,
Lollo Rosso
(Schnittsalat),
Eisbergsalat,
Romana-Salat

0251030 Kraussalat
(Breitblättrige
Endivie)

Cichorium en-
diva

Zichorie, Rotb-
lättrige Chico-
rée, Radiccio,
Krauseblättrige
Endivie, Zu-
ckerhut

0251040 Kresse (4) Lepidium sati-
vum

0251050 Barbarakraut (4) Barbarea verna

0251060 Salatrauke, Ru-
cola (4)

Eruca sativa
(Diplotaxis
spec.)

Wilde Rauke

0251070 Roter Senf (4) Brassica juncea
var. rugosa

0251080 Blätter und
Keime der
Brassica spp (4)

Brassica spp. Mizuna

0251990 Sonstige (3)

0252000 b) Spinat und ver-
wandte Arten
(Blätter)

0252010 Spinat Spinacia olera-
cea

Neuseeland-
Spinat, Rübstiel
(Rübenblätter)
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0252020 Portulak (4) Portulaca oler-
acea

Winterportulak
(Kubaspinat),
Gemüseportu-
lak, Bürzelkohl,
Sauerampfer,
Queller

0252030 Mangold Beta vulgaris Blätter roter
Rüben

0252990 Sonstige (3)

0253000 c) Weinblätter
(Traubenblät-
ter) (4)

Vitis euvitis

0254000 d) Brunnenkresse Nasturtium offi-
cinale

0255000 e) Chicorée Cichorium inty-
bus. var. folio-
sum

0256000 f) Frische Kräuter

0256010 Kerbel Anthriscus ce-
refolium

0256020 Schnittlauch Allium schoe-
noprasum

0256030 Sellerieblätter Apium graveo-
lens var. secca-
linum

Fenchelblätter,
Korianderblät-
ter, Dillblätter,
Kümmelblätter,
Liebstöckel,
Engelwurz,
Myrrhenkerbel
und andere
Apiacea

0256040 Petersilie Petroselinum
crispum

0256050 Salbei (4) Salvia officina-
lis

Winterberg-
minze, Pfeffer-
kraut

0256060 Rosmarin (4) Rosmarinus of-
ficinalis

0256070 Thymian (4) Thymus spp. Marjoran, Ore-
gano

0256080 Basilikum (4) Ocimum basili-
cum

Balsamblätter,
Minze, Pfeffer-
minze

0256090 Lorbeerblätter
(4)

Laurus nobilis

0256100 Estragon (4) Artemisia dra-
cunculus

Ysop
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0256990 Sonstige (3)

0260000 vi) Hülsengemüse
(frisch)

Ganzes Er-
zeugnis

0260010 Bohnen (mit
Hülsen)

Phaseolus vul-
garis

Grüne Bohnen
(Wachsbohnen,
Fisolen), Feuer-
bohne, Schnitt-
bohne, Spargel-
bohnen

0260020 Bohnen (ohne
Hülsen)

Phaseolus vul-
garis

Dicke Bohnen,
Linsen, Jack-
bohne, Lima-
bohne, Lang-
bohne

0260030 Erbsen (mit
Hülsen)

Pisum sativum Mangetout (Zu-
ckererbsen)

0260040 Erbsen (ohne
Hülsen)

Pisum sativum Gemüseerbse,
Grüne Erbse,
Kichererbse

0260050 Linsen (4) Lens culinaris
syn. L. escu-
lenta

0260990 Sonstige (3)

0270000 vii) Stängelgemüse
(frisch)

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
verwelkten
Teile, anhaf-
tender Erde
und der Wur-
zeln

0270010 Spargel Asparagus offi-
cinalis

0270020 Kardonen Cynara cardun-
culus

0270030 Stangensellerie Apium graveo-
lens var. dulce

0270040 Fenchel Foeniculum
vulgare

0270050 Artischocken Cynara scoly-
mus

Ganzer Kno-
spenkopf
einschl. Blü-
tenkelch

0270060 Porree Allium porrum

0270070 Rhabarber Rheum × hybri-
dum

Stängel nach
Entfernen der
Wurzeln und
Blätter

0270080 Bambusspros-
sen (4)

Bambusa vul-
garis
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0270090 Palmherzen (4) Euterpa olera-
cea, Cocos nu-
cifera, Bactris
gasipaes, dae-
monorops
schmidtiana

0270990 Sonstige (3)

0280000 viii) Pilze (4) Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen an-
haftender
Erde oder an-
haftenden
Kultursubst-
rats

0280010 Kulturpilze Wiesencham-
pignon, Aus-
ternsaitling,
Shitake

0280020 Wilde Pilze Pfifferling,
Trüffel, Mor-
chel, Steinpilz

0280990 Sonstige (3)

0290000 ix) Seetang (4) Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
nicht verwert-
baren Teile

0300000 3. HÜLSENFRÜCHTE, GE-
TROCKNET

Ganzes Er-
zeugnis

0300010 Bohnen Phaseolus vul-
garis

Dicke Bohnen,
Weiße Bohnen,
Linsen, Jack-
bohnen, Lima-
bohnen, Feld-
bohnen, Lang-
bohnen

0300020 Linsen Lens culinaris
syn. L. escu-
lenta

0300030 Erbsen Pisum sativum Kichererbsen,
Felderbsen,
Platterbsen

0300040 Süßlupinen (4) Lupinus spp.

0300990 Sonstige (3)

0400000 4. ÖLSAATEN UND ÖLF-
RÜCHTE

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Kapseln,
Schoten und
Schalen, so-
weit dies
möglich ist

0401000 i) Ölsaaten
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0401010 Leinsamen Linum usitatis-
simum

0401020 Erdnüsse Arachis hypo-
gaea

0401030 Mohnsamen Papaver somni-
ferum

0401040 Sesamsamen Sesamum indi-
cum syn. S.
orientale

0401050 Sonnenblumen-
kerne

Helianthus an-
nuus

0401060 Rapssamen Brassica napus Vogelraps, Rü-
bensamen

0401070 Sojabohne Glycine max

0401080 Senfkörner Brassica nigra

0401090 Baumwollsa-
men

Gossypium spp.

0401100 Kürbiskerne (4) Cucurbita pepo
var. oleifera

0401110 Saflor (4) Carthamus
tinctorius

0401120 Borretsch (4) Borago offici-
nalis

0401130 Leindotter (4) Camelina sa-
tiva

0401140 Hanfsamen (4) Cannabis sa-
tiva

0401150 Rizinusbohne Ricinus com-
munis

0401990 Sonstige (3)

0402000 ii) Ölfrüchte

0402010 Oliven für die
Gewinnung
von Öl (4)

Olea europaea Ganze Frucht
nach Entfer-
nen der Stiele
(falls vorhan-
den)/ nach
Entfernen an-
haftenden Bo-
dens (falls
vorhanden)

0402020 Palmnüsse
(Palmölkerne)
(4)

Elaeis guineen-
sis

0402030 Ölpalmen-
frucht (4)

Elaeis guineen-
sis

0402040 Kapok (4) Ceiba pen-
tandra

0402990 Sonstige (3)
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0500000 5. GETREIDE Ganzes Er-
zeugnis

0500010 Gerste Hordeum spp.

0500020 Buchweizen Fagopyrum es-
culentum

0500030 Mais Zea mays

0500040 Hirse (4) Panicum spp. Kolbenhirse,
Teff

0500050 Hafer Avena Fatua

0500060 Reis Oryza sativa

0500070 Roggen Secale cereale

0500080 Sorghum (4) Sorghum bico-
lor

0500090 Weizen Triticum aesti-
vum

Dinkel, Triti-
cale

0500990 Sonstige (3)

0600000 6. TEE, KAFFEE, KRÄU-
TERTEES UND KAKAO

0610000 i) Tee (getrocknete
Blätter und Stiele
der Camellia sinen-
sis, fermentiert oder
anderweitig behan-
delt)

Camellia sinen-
sis

Ganzes Er-
zeugnis

0620000 ii) Kaffeebohnen (4) Nur Bohnen

0630000 iii) Kräutertees (4) (ge-
trocknet)

0631000 a) Blüten Ganze Blüten
nach Entfer-
nen der Stän-
gel und un-
brauchbaren
Blätter

0631010 Kamillenblüten Matricaria re-
cutita

0631020 Hibiskusblüten Hibiscus sab-
dariffa

0631030 Rosenblüten-
blätter

Rosa spec.

0631040 Jasminblüten Jasminum offi-
cinale

0631050 Lindenblüten Tillia cordata

0631990 Sonstige (3)

0632000 b) Blätter Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Wurzeln und
unbrauchba-
ren Blätter
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0632010 Erdbeerblätter Fragaria ×
ananassa

0632020 Rooibosblätter Aspalathus spp.

0632030 Mate Ilex paragua-
riensis

0632990 Sonstige (3)

0633000 c) Wurzeln Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Blätter und
anhanftender
Erde durch
Abspülen
oder Abbürs-
ten

0633010 Baldrianwurzel Valeriana offi-
cinalis

0633020 Ginsengwurzel Panax ginseng

0633990 Sonstige (3)

0639000 d) Sonstige Kräu-
tertees

0640000 iv) Kakao (4) (fermen-
tierte Bohnen)

Theobroma ca-
cao

Bohnen nach
Entfernen der
Schalen

0650000 v) Karobe (4)(Johan-
nisbrot)

Ceratonia sili-
qua

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Stiele oder
der Krone

0700000 7. HOPFEN (getrocknet),
einschl. Hopfengranulat
und nicht konzentriertes
Pulver

Humulus lupu-
lus

Ganzes Er-
zeugnis

0800000 8. GEWÜRZE (4) Ganzes Er-
zeugnis

0810000 i) Samen

0810010 Anis Pimpinella ani-
sum

0810020 Schwarzküm-
mel

Nigella sativa

0810030 Selleriesamen Apium graveo-
lens

Liebstöckelsa-
men

0810040 Koriander kör-
ner

Coriandrum sa-
tivum

0810050 Kreuzkümmel-
samen

Cuminum cymi-
num

0810060 Dillsamen Anethum gra-
veolens

0810070 Fenchelsamen Foeniculum
vulgare
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0810080 Bockshornklee-
samen

Trigonella foe-
num- graecum

0810090 Muskatnuss Myristica frag-
ans

0810990 Sonstige (3)

0820000 ii) Früchte und Beeren

0820010 Nelkenpfeffer Pimenta dioica

0820020 Anispfeffer
(Chinapfeffer)

Zanthooxylum
piperitum

0820030 Kümmel Carum carvi

0820040 Kardamomen Elettaria car-
damomum

0820050 Wacholderbee-
ren

Juniperus com-
munis

0820060 Pfeffer,
schwarz und
weiß

Piper nigrum Langer Pfeffer,
Rosaroter Pfef-
fer

0820070 Vanilleschoten Vanilla fragans
syn. Vanilla
planifolia

0820080 Tamarinden Tamarindus in-
dica

0820990 Sonstige (3)

0830000 iii) Rinde

0830010 Zimt Cinnamonum
verum syn. C.
zeylanicum

Cassia

0830990 Sonstige (3)

0840000 iv) Wurzeln oder Rhi-
zome

0840010 Süßholzwurzeln Glycyrrhiza
glabra

0840020 Ingwer Zingiber offici-
nale

0840030 Kurkuma Curcuma do-
mestica syn. C.
longa

0840040 Meerrettich/
Kren

Armoracia rus-
ticana

0840990 Sonstige (3)

0850000 v) Knospen

0850010 Nelken Syzygium aro-
maticum

0850020 Kapern Capparis spi-
nosa

0850990 Sonstige (3)
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0860000 vi) Blütennarbe

0860010 Safran Crocus sativus

0860990 Sonstige (3)

0870000 vii) Samenmantel

0870010 Muskatblüte Myristica frag-
ans

0870990 Sonstige (3)

0900000 9. ZUCKERPFLANZEN (4)

0900010 Zuckerrüben
(Wurzel)

Beta vulgaris Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Blätter und
anhanftender
Erde durch
Abspülen
oder Abbürs-
ten

0900020 Zuckerrohr Saccharum offi-
cinarum

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen des
unbrauchba-
ren Gewebes,
anhaftender
Erde und der
Wurzeln

0900030 Wurzeln der
gewöhnlichen
Wegwarte (4)

Cichorium inty-
bus

Ganzes Er-
zeugnis nach
Entfernen der
Blätter und
anhaftender
Erde durch
Abspülen
oder Abbürs-
ten

0900990 Sonstige (3)

1000000 10. ERZEUGNISSE TIER-
ISCHEN URSPRUNGS
— LANDTIERE

1010000 i) Fleisch, Fleisch-
zubereitungen, In-
nereien, Blut, tier-
ische Fette, frisch,
gekühlt oder gefro-
ren, gepökelt, ge-
trocknet oder ge-
räuchert oder zu
Mehlen oder Spei-
sen verarbeitet; an-
dere verarbeitete
Erzeugnisse wie
Wurstwaren und
Lebensmittelzuber-
eitungen mit den
genannten Erzeug-
nissen als Aus-
gangsstoffen

Ganzes Er-
zeugnis oder
nur Fettanteil
(5)
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

1011000 a) Schwein Sus scrofa

1011010 Fleisch

1011020 Fett ohne ma-
geres Fleisch

1011030 Leber

1011040 Nieren

1011050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1011990 Sonstige (3)

1012000 b) Rind Bos spec.

1012010 Fleisch

1012020 Fett

1012030 Leber

1012040 Nieren

1012050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1012990 Sonstige (3)

1013000 c) Schaf Ovis aries

1013010 Fleisch

1013020 Fett

1013030 Leber

1013040 Nieren

1013050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1013990 Sonstige (3)

1014000 d) Ziege Capra hircus

1014010 Fleisch

1014020 Fett

1014030 Leber

1014040 Nieren

1014050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1014990 Sonstige (3)
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

1015000 e) Pferde, Esel,
Maultiere oder
Maulesel

Equus spec.

1015010 Fleisch

1015020 Fett

1015030 Leber

1015040 Nieren

1015050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1015990 Sonstige (3)

1016000 f) Geflügel (Hüh-
ner, Enten,
Gänse, Tru-
thühner und
Perlhühner),
Strauße, Tau-
ben

Gallus gallus,
Anser anser,
Anas platyrhyn-
chos, Meleagris
gallopavo, Nu-
mida meleagris,
Coturnix cotur-
nix, Struthio
camelus, Co-
lumba sp.

1016010 Fleisch

1016020 Fett

1016030 Leber

1016040 Nieren

1016050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1016990 Sonstige (3)

1017000 g) Sonstige Nutz-
tiere

Kaninchen,
Känguru

1017010 Fleisch

1017020 Fett

1017030 Leber

1017040 Nieren

1017050 Genießbare
Schlachtnebe-
nerzeugnisse

1017990 Sonstige (3)
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

1020000 ii) Milch und Rahm,
weder eingedickt
noch mit Zusatz
von Zucker oder
anderen Süßungs-
mitteln, Butter und
andere Fette aus
Milch, Käse und
Quark/Topfen

Ganzes Er-
zeugnis oder
nur Fettanteil
(6)

1020010 Rinder

1020020 Schafe

1020030 Ziegen

1020040 Pferde

1020990 Sonstige (3)

1030000 iii) Vogeleier, frisch
konserviert oder ge-
kocht; Eier ohne
Schale und Eigelb,
frisch, getrocknet,
in Wasser oder
Dampf gekocht, ge-
formt, gefroren
oder anders haltbar
gemacht, auch mit
Zusatz von Zucker
oder anderen Süß-
ungsmitteln

Ganzes Er-
zeugnis oder
nur Fettanteil
(7)

1030010 Huhn

1030020 Ente

1030030 Gans

1030040 Wachtel

1030990 Sonstige (3)

1040000 iv) Honig Apis melifera,
Melipona spec.

Gelée Royale,
Pollen

1050000 v) Amphibien und
Reptilien

Rana spec.
Crocodilia
spec.

Froschschenkel,
Krokodil

1060000 vi) Schnecken Helix spec.

1070000 vii) Sonstige Erzeug-
nisse von Landtie-
ren

1100000 11. FISCH, FISCHEREIER-
ZEUGNISSE, SCHA-
LENTIERE, MUSCHELN
UND SONSTIGE VON
MEERES- ODER SÜSS-
WASSERFISCHEN GE-
WONNENE ERZEUG-
NISSE (8)
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Code-Nummer
(1)

Gruppen, für die die RHG gelten

Beispiele für ein-
zelne Erzeugnisse
innerhalb der

Gruppen, für die
die RHG gelten

Wissenschaftliche
Bezeichnung (2)

Beispiele für ver-
wandte Arten oder
andere mit der De-
finition abgedeckte
Erzeugnisse, für
die der gleiche

RHG gilt

Teile von Er-
zeugnissen, für
die die RHG

gelten

1200000 12. AUSSCHLIESSLICH
ALS FUTTERMITTEL
VERWENDETE KULTU-
REN (8)

(1) Mit diesem Anhang wird die Code-Nummer eingeführt, die im Rahmen dieses Anhangs und anderer damit zusammenhängender
Anhänge zu der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zur Klassifikation dient.

(2) Angegeben wird die wissenschaftliche Bezeichnung der Einträge in der Spalte „Beispiele für einzelne Erzeugnisse, für die die RHG
gelten“, soweit dies möglich und zweckdienlich ist. Berücksichtigt wird dabei, soweit dies möglich ist, das Internationale Nomen-
klatursystem.

(3) Unter den Begriff „Sonstige“ fallen alle anderweitig nicht ausdrücklich unter den übrigen Codes der Spalte „Gruppen, für die die
RHG gelten“ aufgeführten Erzeugnisse.

(4) Erzeugnisspezifische Rückstandshöchstgehalte laut den Anhängen II und III gelten nur für das Erzeugnis, das für den menschlichen
Verzehr bestimmt ist. Für Teile des Erzeugnisses, die ausschließlich als Futtermittelzutaten verwendet werden, gelten gesonderte
Rückstandshöchstgehalte.

(5) Wenn die Pestizide und/oder Metaboliten (entsprechend der Rückstandsdefinition) wasserlöslich (log Po/w< 3) sind, wird der RHG
in mg/kg Fleisch (einschließlich Fett), Fleischzubereitungen, Innereien und tierischen Fetten ausgedrückt. Wenn die Pestizide und/
oder Metaboliten (entsprechend der Rückstandsdefinition ) fettlöslich (log Po/w ≥ 3) sind, wird der RHG in mg/kg Fettanteil in
Fleisch, Fleischzubereitungen, Innereien und tierischen Fetten ausgedrückt. Bei Lebensmitteln mit einem Fettgehalt von bis zu 10
Gewichtshundertteilen bezieht sich der Rückstandswert auf das Gesamtgewicht des entbeinten Erzeugnisses. In diesem Fall beträgt
der Höchstgehalt ein Zehntel des auf den Fettanteil bezogenen Wertes, mindestens jedoch 0,01 mg/kg. Letzteres gilt nicht für Roh-
und Vollmilch von Kühen. Keine Anwendung findet dies auch bei sonstigen Erzeugnissen, soweit für den RHG die analytische
Bestimmungsgrenze angegeben ist.

(6) Wenn die Pestizide und/oder Metaboliten (entsprechend der Rückstandsdefinition ) wasserlöslich (log Po/w< 3) sind, wird der RHG
in mg/kg Milch und Milcherzeugnissen ausgedrückt. Wenn die Pestizide und/oder Metaboliten (entsprechend der Rückstandsdefini-
tion ) fettlöslich (log Po/w ≥ 3) sind, wird der RHG in mg/kg Roh- und Vollmilch von Kühen ausgedrückt. Bei der Rückstandsbe-
stimmung bei Roh- und Vollmilch von Kühen ist für die Berechnung ein Fettgehalt von 4 Gewichtshundertteilen zugrunde zu
legen. Bei Roh- und Vollmilch anderen tierischen Ursprungs werden die Rückstände unter Zugrundelegung des Fettgehalts be-
stimmt. Für die übrigen aufgeführten Lebensmittel mit einem Fettgehalt von weniger als 2 Gewichtshundertteilen gilt als Höchst-
gehalt die Hälfte des für Roh- und Vollmilch festgesetzten Höchstgehalts bzw. für die übrigen aufgeführten Lebensmittel mit einem
Fettgehalt von mindestens 2 Gewichtshundertteilen wird der Höchstgehalt in mg/kg Fett ausgedrückt. In diesem Fall beträgt der
Höchstgehalt das 25fache des für Roh- und Vollmilch festgesetzten Höchstgehalts. Letzteres gilt nicht, wenn als RHG eine
analytische Bestimmungsgrenze angegeben ist.

(7) Wenn die Pestizide und/oder Metaboliten (entsprechend der Rückstandsdefinition) wasserlöslich (log Po/w< 3) sind, wird der RHG
in mg/kg geschälter frischer Eier, Vogeleier und Eigelb ausgedrückt. Wenn die Pestizide und/oder Metaboliten (entsprechend der
Rückstandsdefinition ) fettlöslich (log Po/w ≥ 3) sind, wird der RHG in mg/kg frischer Eier ohne Schale, Vogeleier oder Eigelb
ausgedrückt. Allerdings wird für Eier und Eiprodukte mit einem Fettgehalt von über 10 Gewichtshundertteilen der Höchstgehalt in
mg/kg Fett ausgedrückt. In diesem Fall beträgt der Höchstgehalt das Zehnfache des für Frischei festgesetzten Höchstgehalts.
Letzteres gilt nicht, wenn als RHG eine analytische Bestimmungsgrenze angegeben ist.

(8) Rückstandshöchstgehalte gelangen nicht zur Anwendung, bis Erzeugnisse im Einzelnen festgelegt und aufgelistet sind.
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ANHANG VII

Wirkstoff-Erzeugnis-Kombinationen nach Artikel 18 Absatz 3

Wirkstoff
Erzeugnis in Anhang I

(Codenummer)

Phosphorwasserstoff Früchte (0100000), Gemüse (0200000), Hülsenf-
rüchte (0300000), Ölsaaten und Ölfrüchte
(0400000), Getreide (0500000), Tee, Kaffee, Kräu-
tertees und Kakao (0600000), Gewürze (0800000).

Aluminiumphosphid Früchte (0100000), Gemüse (0200000), Hülsenf-
rüchte (0300000), Ölsaaten und Ölfrüchte
(0400000), Getreide (0500000), Tee, Kaffee, Kräu-
tertees und Kakao (0600000), Gewürze (0800000).

Magnesiumphosphid Früchte (0100000), Gemüse (0200000), Hülsenf-
rüchte (0300000), Ölsaaten und Ölfrüchte
(0400000), Getreide (0500000), Tee, Kaffee, Kräu-
tertees und Kakao (0600000), Gewürze (0800000).

Sulfurylfluorid Früchte (0100000), Getreide (0500000).
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